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Lernziele für diese VorlesungLernziele für diese Vorlesung
Sie sollen nach dem Ende in der Lage sein, Sie sollen nach dem Ende in der Lage sein, ……

 den Begriff des Europarechts zu definieren,den Begriff des Europarechts zu definieren,

 wesentliche Merkmale der EU zu benennen,wesentliche Merkmale der EU zu benennen,

 zentrale Fachbegriffe zu erklären,zentrale Fachbegriffe zu erklären,

 die Grundfreiheiten und ihren Hintergrund indie Grundfreiheiten und ihren Hintergrund in
den Kontext der EU einzubetten,den Kontext der EU einzubetten,

 Gründe des Erfolges der EU zu skizzieren undGründe des Erfolges der EU zu skizzieren und

 die Bedeutung des Rechts für die EUdie Bedeutung des Rechts für die EU
herauszuarbeiten.herauszuarbeiten.

……………………

……………………

……………………

Binnen-Binnen-
marktmarkt

Gesetze?Gesetze?Grund-Grund-
freiheitenfreiheiten

EUEU

Was wissen Sie über das Europarecht?Was wissen Sie über das Europarecht?
Schreiben Sie in die 16 Felder bitte jeweils einenSchreiben Sie in die 16 Felder bitte jeweils einen

Begriff/eine Frage, den/die Sie mit demBegriff/eine Frage, den/die Sie mit dem
Europarecht verbinden.Europarecht verbinden.
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Schwarze, Schwarze, JJüürgen/Hatjergen/Hatje, Armin (, Armin (HrsgHrsg.), Der Reformvertrag von Lissabon, .), Der Reformvertrag von Lissabon, EuR EuR –– Europ Europaarecht 2009, Beiheft 1, Baden-Baden 2009.recht 2009, Beiheft 1, Baden-Baden 2009.
Schweitzer, Michael, Staatsrecht III: Staatsrecht, VSchweitzer, Michael, Staatsrecht III: Staatsrecht, Vöölkerrecht, Europarecht, 10. Aulkerrecht, Europarecht, 10. Aufflage, Heidelberg 2010.lage, Heidelberg 2010.
SodanSodan, Helge, Grundgesetz. Kommentar, M, Helge, Grundgesetz. Kommentar, Müünchen 2008.nchen 2008.
Steinbeis, Steinbeis, Maximilian/DetjenMaximilian/Detjen, , Marion/DetjenMarion/Detjen, Stephan, Die Deutschen und das Grun, Stephan, Die Deutschen und das Grunddgesetz, Mgesetz, Müünchen 2009 (Lizenzausgabe Bonn 2009).nchen 2009 (Lizenzausgabe Bonn 2009).
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StreinzStreinz, , Rudolf/OhlerRudolf/Ohler, Christoph/Herrmann, Christoph, Der Vertrag von Lissabon zur Reform der EU. Einf, Christoph/Herrmann, Christoph, Der Vertrag von Lissabon zur Reform der EU. Einfüührung mit Synopse, 3. Auflage, Mhrung mit Synopse, 3. Auflage, Müünchen 2010.nchen 2010.
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TextsammlungenTextsammlungen

Bundeszentrale fBundeszentrale füür politische Bildung (r politische Bildung (HrsgHrsg.), Vertrag von Lissabon, Bonn 2010..), Vertrag von Lissabon, Bonn 2010.
SchwartmannSchwartmann, Rolf (, Rolf (HrsgHrsg.), V.), Vöölker- und Europarecht, 7. Auflage, Heidelberg 2010.lker- und Europarecht, 7. Auflage, Heidelberg 2010.
GlaesnerGlaesner, Hans-Joachim/Bieber, Roland (, Hans-Joachim/Bieber, Roland (HrsgHrsg.), Europarecht. Textausgabe, 20. Au.), Europarecht. Textausgabe, 20. Aufflage, Baden-Baden 2010.lage, Baden-Baden 2010.

MaterialienMaterialien
Quellen im InternetQuellen im Internet

http:http://europa//europa..eu eu (zentrale Seite der Europäischen Union)(zentrale Seite der Europäischen Union)

http:http://eur-lex//eur-lex..europaeuropa..eu/RECH_legislationeu/RECH_legislation.do?.do?ihmlang=de ihmlang=de ((EUR-LexEUR-Lex::
Rechtstexte der EU)Rechtstexte der EU)

http://curia.http://curia.europaeuropa..eu eu ((EuGHEuGH))

http:http://www//www..coecoe..int int (Europarat, inklusive EGMR)(Europarat, inklusive EGMR)

http:http://www//www..bverfgbverfg.de (Bundesverfassungsgericht).de (Bundesverfassungsgericht)

http:http://www//www..servatservat..unibeunibe..ch/dfr/indexch/dfr/index..html html (Entscheidungen des BVerfG)(Entscheidungen des BVerfG)
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EinführungEinführung
ÜbersichtÜbersicht

 Europa Europa –– die Idee die Idee

 Europarecht konkret Europarecht konkret –– Fallbeispiele Fallbeispiele

 Die Europäische UnionDie Europäische Union

Europarecht konkret Europarecht konkret –– Fallbeispiele I Fallbeispiele I
Beispiele aus der RechsprechungBeispiele aus der Rechsprechung
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Europarecht konkret Europarecht konkret –– Fallbeispiele II Fallbeispiele II
Ein Blick in den BundestagEin Blick in den Bundestag

 Bundestagsdrucksachen, die Bundestagsdrucksachen, die Vorgänge mitVorgänge mit
Bezug zum Europarecht dokumentierenBezug zum Europarecht dokumentieren

 verschiedene Vorgangsartenverschiedene Vorgangsarten

 verschiedene Themen und Politikbereicheverschiedene Themen und Politikbereiche

 Beteiligung des nationalen Parlaments zuBeteiligung des nationalen Parlaments zu
unterschiedlichen Zeitenunterschiedlichen Zeiten

 Aufgabe: Bitte machen Sie sich klar, was das Aufgabe: Bitte machen Sie sich klar, was das
Thema Ihres Dokuments ist, und bringen SieThema Ihres Dokuments ist, und bringen Sie
dieses regelmäßig zur Vorlesung mit.dieses regelmäßig zur Vorlesung mit.

Europarecht konkret Europarecht konkret –– Fallbeispiele III Fallbeispiele III
Ein Blick in die PresseEin Blick in die Presse

Frankfurter Allgemeine Zeitung und Süddeutsche Zeitung, jeweils 12. März 2010Frankfurter Allgemeine Zeitung und Süddeutsche Zeitung, jeweils 12. März 2010
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Europarecht konkret Europarecht konkret –– Fallbeispiele IV Fallbeispiele IV
Ein Besuch in DeutschlandEin Besuch in Deutschland

Sie besuchen Deutschland. Ein Flugzeug bringtSie besuchen Deutschland. Ein Flugzeug bringt
Sie von Beijing nach Berlin. Mit der S-Bahn fahrenSie von Beijing nach Berlin. Mit der S-Bahn fahren
Sie vom Flughafen in die Innenstadt. Am BahnhofSie vom Flughafen in die Innenstadt. Am Bahnhof
werden Sie angesprochen, ob Sie vielleicht einwerden Sie angesprochen, ob Sie vielleicht ein
Zeitschriftenabonnement erwerben möchten (SieZeitschriftenabonnement erwerben möchten (Sie
lehnen dankend ab). Sie bringen Ihr Gepäck inslehnen dankend ab). Sie bringen Ihr Gepäck ins
Hotel und essen in einer Pizzeria zu Mittag. EileHotel und essen in einer Pizzeria zu Mittag. Eile
ist geboten, denn Sie nehmen am Nachmittag alsist geboten, denn Sie nehmen am Nachmittag als
Zuschauer an einer Plenarsitzung desZuschauer an einer Plenarsitzung des
Bundestages teil. Abends rufen Sie mit Ihrer neuBundestages teil. Abends rufen Sie mit Ihrer neu
erworbenen Telefonkarte einen Bekannten an,erworbenen Telefonkarte einen Bekannten an,
den Sie auch noch besuchen wollen.den Sie auch noch besuchen wollen.

Die Europäische UnionDie Europäische Union
–– eine Erfolgsgeschichte eine Erfolgsgeschichte

 FriedenFrieden

 Angleichung der LebensstandardsAngleichung der Lebensstandards

 Freizügigkeit in Europa, etwa: keineFreizügigkeit in Europa, etwa: keine
Grenzkontrollen, Niederlassungsfreiheit,Grenzkontrollen, Niederlassungsfreiheit,
Warenverkehr, Verkehrsachsen, der EuroWarenverkehr, Verkehrsachsen, der Euro

 (zum Teil) sinkende Preise(zum Teil) sinkende Preise

 technische Innovation, z.B. im technische Innovation, z.B. im TK-SektorTK-Sektor

 Schutz kultureller VielfaltSchutz kultureller Vielfalt
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Quid Quid pro quopro quo
Die EU als Sündenbock?Die EU als Sündenbock?

 Aufbau eines bürokratischen Apparats (v.a. inAufbau eines bürokratischen Apparats (v.a. in
Brüssel) in relativer Distanz zu den Bürgern undBrüssel) in relativer Distanz zu den Bürgern und
mit Intransparenzmit Intransparenz

 Antastung der nationalen Souveränität undAntastung der nationalen Souveränität und
Integrität ohne umfassendes GegenangebotIntegrität ohne umfassendes Gegenangebot

 zum Teil Preissteigerungenzum Teil Preissteigerungen

 zum Teil negative Privatisierungsfolgenzum Teil negative Privatisierungsfolgen

 Einführung anderer KontrollmechanismenEinführung anderer Kontrollmechanismen

 Abschottung nach außenAbschottung nach außen

Die Europäische UnionDie Europäische Union
SymboleSymbole

9. Mai 9. Mai –– Europatag Europatag
Bezug: Bezug: Schuman-Erklärung Schuman-Erklärung 9.5.19509.5.1950

Hymne: Melodie aus Ludwig van BeethovensHymne: Melodie aus Ludwig van Beethovens
Neunter Symphonie von 1823 (Neunter Symphonie von 1823 („„vertontvertont““
Schillers Schillers „„Ode an die FreudeOde an die Freude““ von 1785) von 1785)
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ÜbersichtÜbersicht

EinführungEinführung

1.1. Europarecht Europarecht –– die europäische Perspektive die europäische Perspektive

2.2. GrundfreiheitenGrundfreiheiten

3.3. Europarecht Europarecht –– die nationalstaatliche die nationalstaatliche
PerspektivePerspektive

4. 4. ZusammenführungZusammenführung

EuroparechtEuroparecht
–– die europäische Perspektive die europäische Perspektive

1. 1. Europarecht Europarecht –– der Begriff der Begriff
1.1. Europarecht i. w. S. und i. e. S.1.1. Europarecht i. w. S. und i. e. S.
1.2. Rechtsquellen der EU1.2. Rechtsquellen der EU
1.3. Stellung des Rechts der EU1.3. Stellung des Rechts der EU

2. 2. Europa jenseits der EUEuropa jenseits der EU

3. 3. Die Europäische UnionDie Europäische Union
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Europarecht Europarecht –– der Begriff der Begriff
im weiteren und im engeren Sinneim weiteren und im engeren Sinne

Europarecht Europarecht –– der Begriff der Begriff
im weiteren und im engeren Sinneim weiteren und im engeren Sinne

 im weiteren Sinne: Recht der Organisationen,im weiteren Sinne: Recht der Organisationen,
die (nur) zu Europa einen Bezug haben die (nur) zu Europa einen Bezug haben 
Internationales PrivatrechtInternationales Privatrecht

 im engeren Sinne: Recht der Europäischenim engeren Sinne: Recht der Europäischen
Union (EU), Union (EU), inklinkl. der Vorgängerorganisationen. der Vorgängerorganisationen
EGKS, E(W)G, EAGEGKS, E(W)G, EAG

 Schwerpunkt in Forschung und Lehre,  Schwerpunkt in Forschung und Lehre, 
prägend im Alltagprägend im Alltag

 Schwerpunkt dieser VeranstaltungSchwerpunkt dieser Veranstaltung
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Europarecht Europarecht –– der Begriff der Begriff
Insbesondere: Rechtsquellen der EUInsbesondere: Rechtsquellen der EU

 primäres Unionsrecht (früher v.a. EG-Recht)primäres Unionsrecht (früher v.a. EG-Recht)
- Gründungsvertrag (- Gründungsvertrag (i.d.F.vi.d.F.v. Lissabon): . Lissabon): EU(V)EU(V)
und AEU(V)und AEU(V)
- Charta der Grundrechte, vgl. Art. 6 I EU- Charta der Grundrechte, vgl. Art. 6 I EU
- Protokolle- Protokolle
- ungeschriebene allgemeine Rechtsgrundsätze- ungeschriebene allgemeine Rechtsgrundsätze

 sekundäres Unionsrecht, vgl. Art. 288 AEUsekundäres Unionsrecht, vgl. Art. 288 AEU
- Verordnung- Verordnung
- Richtlinie- Richtlinie
- Beschluss- Beschluss
- Empfehlung und Stellungnahme- Empfehlung und Stellungnahme

 tertiäres Unionsrecht, vgl. Art. 290 AEUtertiäres Unionsrecht, vgl. Art. 290 AEU

Rechtsakte undRechtsakte und
GesetzgebungsakteGesetzgebungsakte

Europarecht Europarecht –– der Begriff der Begriff
Insbesondere: Stellung des Rechts der EUInsbesondere: Stellung des Rechts der EU

vglvgl. als Ausgangspunkt:. als Ausgangspunkt:

„„((……) die Gemeinschaft (stellt) eine neue) die Gemeinschaft (stellt) eine neue
Rechtsordnung des Völkerrechts (dar), zu derenRechtsordnung des Völkerrechts (dar), zu deren
Gunsten die Staaten, wenn auch in begrenztemGunsten die Staaten, wenn auch in begrenztem
Rahmen, ihre Souveränitätsrechte eingeschränktRahmen, ihre Souveränitätsrechte eingeschränkt
haben, eine Rechtsordnung, deren Rechtssubjektehaben, eine Rechtsordnung, deren Rechtssubjekte
nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch dienicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch die
Einzelnen sind.Einzelnen sind.““
EuGH, EuGH, RsRs. 26/62, . 26/62, SlgSlg. 1963, 1 . 1963, 1 –– Van  Van Gend Gend & Loos& Loos
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Europarecht: die europäische PerspektiveEuroparecht: die europäische Perspektive

1. 1. Europarecht Europarecht –– der Begriff der Begriff

2. 2. Europa jenseits der EUEuropa jenseits der EU
2.1. Europarat, EMRK und EGMR2.1. Europarat, EMRK und EGMR
2.2. OSZE2.2. OSZE
2.3. Weitere Beispiele2.3. Weitere Beispiele
2.4. Folgerungen2.4. Folgerungen

3. 3. Die Europäische UnionDie Europäische Union

Europarecht jenseits der EUEuroparecht jenseits der EU
Der EuroparatDer Europarat

1947 von zehn Staaten (dunkelgrün) gegründet, inzwischen1947 von zehn Staaten (dunkelgrün) gegründet, inzwischen
erweitert auf 47 Staaten; zudem: Staaten mit Beobachterstatus,erweitert auf 47 Staaten; zudem: Staaten mit Beobachterstatus,
etwa USA, Kanada, Japan; Beitrittskandidat: Weißrussland;etwa USA, Kanada, Japan; Beitrittskandidat: Weißrussland;
EMRK (1950/1953)EMRK (1950/1953)
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Europarecht jenseits der EUEuroparecht jenseits der EU
Die EMRK Die EMRK –– ein konfliktträchtiges Beispiel ein konfliktträchtiges Beispiel

Deutsche ZivilgerichteDeutsche Zivilgerichte

BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht

EGMREGMR
(Urteil vom 25. Juni 2004)(Urteil vom 25. Juni 2004)

ZeitschriftZeitschrift
BUNTEBUNTE

Caroline vonCaroline von
Monaco/vonMonaco/von
HannoverHannover

Europarecht: die europäische PerspektiveEuroparecht: die europäische Perspektive

1. 1. Europarecht Europarecht –– der Begriff der Begriff

2. 2. Europa jenseits der EUEuropa jenseits der EU
2.1. Europarat, EMRK und EGMR2.1. Europarat, EMRK und EGMR
2.2. OSZE2.2. OSZE



Dr. Eike Michael Frenzel
Vorlesung Europarecht

CUPL/CDIR
8. bis 20. April 2010

13

Europa jenseits der EUEuropa jenseits der EU
Die OSZE Die OSZE –– ein Beispiel ein Beispiel

„„Es sollte überlegt werden, für das GesetzEs sollte überlegt werden, für das Gesetz
(Anmerkung: das Bundeswahlgesetz) eine Reihe(Anmerkung: das Bundeswahlgesetz) eine Reihe
präziser, objektiver und messbarer Kriterienpräziser, objektiver und messbarer Kriterien
auszuarbeiten, mit deren Hilfe entschiedenauszuarbeiten, mit deren Hilfe entschieden
werden kann, welche Parteien oder Vereinigungenwerden kann, welche Parteien oder Vereinigungen
zur Wahl zugelassen werden.zur Wahl zugelassen werden.““

Bericht der Bericht der OSZE/ODIHR-WahlbewertungsmissionOSZE/ODIHR-Wahlbewertungsmission,,
Wahl zum Deutschen Bundestag, 27. SeptemberWahl zum Deutschen Bundestag, 27. September
2009, Warschau 2009, S. 142009, Warschau 2009, S. 14

Europarecht: die europäische PerspektiveEuroparecht: die europäische Perspektive

1. 1. Europarecht Europarecht –– der Begriff der Begriff

2. 2. Europa jenseits der EUEuropa jenseits der EU
2.1. Europarat, EMRK und EGMR2.1. Europarat, EMRK und EGMR
2.2. OSZE2.2. OSZE
2.3. Weitere Beispiele2.3. Weitere Beispiele
2.4. Folgerungen2.4. Folgerungen
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Europarecht: die europäische PerspektiveEuroparecht: die europäische Perspektive

1. 1. Europarecht Europarecht –– der Begriff der Begriff

2. 2. Europa jenseits der EUEuropa jenseits der EU

3. 3. Die Europäische UnionDie Europäische Union
3.1. Ziele und Politiken3.1. Ziele und Politiken
3.2. Geschichte3.2. Geschichte
3.3. Institutionen3.3. Institutionen
3.4. Handlungsformen3.4. Handlungsformen
3.5. Haftung3.5. Haftung
3.6. Rechtsschutz3.6. Rechtsschutz

Ziele der Europäischen UnionZiele der Europäischen Union
vglvgl. Art. 3 EU. Art. 3 EU

- - Förderung des Friedens, der Werte und desFörderung des Friedens, der Werte und des
Wohlergehens der Völker der UnionWohlergehens der Völker der Union

  vielfältigen Interpretationen zugänglichvielfältigen Interpretationen zugänglich

 wirtschaftlicher Zusammenhalt und (alswirtschaftlicher Zusammenhalt und (als
langfristiges Ziel: politische) Einigunglangfristiges Ziel: politische) Einigung
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Politiken der Europäischen UnionPolitiken der Europäischen Union
vgl. Art. 3 Abs. 2 bis 6 EU, Art. 26 ff. AEUvgl. Art. 3 Abs. 2 bis 6 EU, Art. 26 ff. AEU

 intern, d.h. innerhalb der EU, in und zwischenintern, d.h. innerhalb der EU, in und zwischen
den MSden MS

-- wirtschaftlicher Zusammenhalt:wirtschaftlicher Zusammenhalt: Binnenmarkt; freier Binnenmarkt; freier
Warenverkehr; Landwirtschaft und Fischerei; Verkehr; Wettbewerb;Warenverkehr; Landwirtschaft und Fischerei; Verkehr; Wettbewerb;
Wirtschafts- und Währungspolitik; Beschäftigung; beruflicheWirtschafts- und Währungspolitik; Beschäftigung; berufliche
Bildung; Gesundheitswesen; Verbraucherschutz; Industrie;Bildung; Gesundheitswesen; Verbraucherschutz; Industrie;
Forschung; Energie; TourismusForschung; Energie; Tourismus

-- politische Einigung: politische Einigung: Unionsbürgerschaft, Raum der Freiheit,Unionsbürgerschaft, Raum der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts; Sozialpolitik; berufliche Bildung;der Sicherheit und des Rechts; Sozialpolitik; berufliche Bildung;
Jugend; Sport; Kultur; Gesundheitswesen; Umwelt; Forschung;Jugend; Sport; Kultur; Gesundheitswesen; Umwelt; Forschung;
Katastrophenschutz; VerwaltungszusammenarbeitKatastrophenschutz; Verwaltungszusammenarbeit

 auswärtiges Handeln (ex 2. Säule)auswärtiges Handeln (ex 2. Säule)

Europarecht: die europäische PerspektiveEuroparecht: die europäische Perspektive

1. 1. Europarecht Europarecht –– der Begriff der Begriff

2. 2. Europa jenseits der EUEuropa jenseits der EU

3. 3. Die Europäische UnionDie Europäische Union
3.1. Ziele und Politiken3.1. Ziele und Politiken
3.2. Geschichte3.2. Geschichte
3.3. Institutionen3.3. Institutionen
3.4. Handlungsformen3.4. Handlungsformen
3.5. Haftung3.5. Haftung
3.6. Rechtsschutz3.6. Rechtsschutz
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Geschichte der Europäischen UnionGeschichte der Europäischen Union

 Die EU verweist in ihrer heutigen Form auf eineDie EU verweist in ihrer heutigen Form auf eine
lange Vorgeschichte.lange Vorgeschichte.

 Der Vertrag von Lissabon (1.12.2009) ist keinDer Vertrag von Lissabon (1.12.2009) ist kein
Neuanfang, sondern eine WeiterentwicklungNeuanfang, sondern eine Weiterentwicklung
(und eine Zwischenstufe?).(und eine Zwischenstufe?).

 Anspruch und Wirklichkeit der EU sind ohne dieAnspruch und Wirklichkeit der EU sind ohne die
Ursprünge und die Mechanismen derUrsprünge und die Mechanismen der
Entwicklung nicht zu verstehen.Entwicklung nicht zu verstehen.

Geschichte der Europäischen UnionGeschichte der Europäischen Union
VordenkerVordenker

Konrad Adenauer

Robert Schuman

Winston Churchill

Alcide De Gasperi

Jean Monnet

Quelle: Website der EU, europa.eu, 1.3.2010Quelle: Website der EU, europa.eu, 1.3.2010
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Geschichte der Europäischen UnionGeschichte der Europäischen Union
Die sog. Die sog. „„Schuman-ErklärungSchuman-Erklärung““ (9.5.1950) (9.5.1950)

„„Der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferischeDer Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische
Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen.Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen.
Der Beitrag, den ein organisiertes und lebendiges Europa für die ZivilisationDer Beitrag, den ein organisiertes und lebendiges Europa für die Zivilisation
leisten kann, ist leisten kann, ist unerläßlichunerläßlich für die Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen. für die Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen.
Frankreich, das sich seit mehr als zwanzig Jahren zum Vorkämpfer einesFrankreich, das sich seit mehr als zwanzig Jahren zum Vorkämpfer eines
Vereinten Europas macht, hat immer als wesentliches Ziel gehabt, demVereinten Europas macht, hat immer als wesentliches Ziel gehabt, dem
Frieden zu dienen. Europa ist nicht zustande gekommen, wir haben den KriegFrieden zu dienen. Europa ist nicht zustande gekommen, wir haben den Krieg
gehabt.gehabt.
Europa Europa läßtläßt sich nicht mit einem Schlage herstellen und auch nicht durch eine sich nicht mit einem Schlage herstellen und auch nicht durch eine
einfache Zusammenfassung: Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, dieeinfache Zusammenfassung: Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die
zunächst eine Solidarität der Tat schaffen. Die Vereinigung der europäischenzunächst eine Solidarität der Tat schaffen. Die Vereinigung der europäischen
Nationen erfordert, Nationen erfordert, daßdaß der Jahrhunderte alte Gegensatz zwischen Frankreich der Jahrhunderte alte Gegensatz zwischen Frankreich
und Deutschland ausgelöscht wird. Das begonnene Werk und Deutschland ausgelöscht wird. Das begonnene Werk mußmuß in erster Linie in erster Linie
Deutschland und Frankreich erfassen.Deutschland und Frankreich erfassen.
Zu diesem Zweck schlägt die französische Regierung vor, in einem begrenzten,Zu diesem Zweck schlägt die französische Regierung vor, in einem begrenzten,
doch entscheidenden Punkt sofort zur Tat zu schreiten. (doch entscheidenden Punkt sofort zur Tat zu schreiten. (……))““

Quelle: http://Quelle: http://europa.eueuropa.eu//abcabc//symbolssymbols/9-may//9-may/decl_de.htmdecl_de.htm

Geschichte der Europäischen UnionGeschichte der Europäischen Union
Vorgeschichte: Die GemeinschaftenVorgeschichte: Die Gemeinschaften

EGKSEGKS
19521952

(-2002)(-2002)

EAGEAG
19581958

E(W)GE(W)G
19581958

FusionsvertragFusionsvertrag
1965 (1967)1965 (1967)

EEA 1986 (1987)EEA 1986 (1987)

Paris 1951 (1952)Paris 1951 (1952)
(Montanunion)(Montanunion)

Rom 1957 (1958)Rom 1957 (1958)
(Römische Verträge)(Römische Verträge)
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Die Eigenständigkeit der GemeinschaftenDie Eigenständigkeit der Gemeinschaften

„„Zum Unterschied von gewöhnlichen internationalen VerträgenZum Unterschied von gewöhnlichen internationalen Verträgen
hat der EWG-Vertrag eine eigene Rechtsordnung geschaffen,hat der EWG-Vertrag eine eigene Rechtsordnung geschaffen,
die bei seinem Inkrafttreten in die Rechtsordnungen derdie bei seinem Inkrafttreten in die Rechtsordnungen der
Mitgliedstaaten aufgenommen worden und von ihren GerichtenMitgliedstaaten aufgenommen worden und von ihren Gerichten
anzuwenden ist. Denn durch die Gründung einer Gemeinschaftanzuwenden ist. Denn durch die Gründung einer Gemeinschaft
für unbegrenzte Zeit, die mit eigenen Organen, mit der Rechts-für unbegrenzte Zeit, die mit eigenen Organen, mit der Rechts-
und Geschäftsfähigkeit, mit internationaler Handlungsfähigkeitund Geschäftsfähigkeit, mit internationaler Handlungsfähigkeit
und insbesondere mit echten, aus der Beschränkung derund insbesondere mit echten, aus der Beschränkung der
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten oder der Übertragung vonZuständigkeit der Mitgliedstaaten oder der Übertragung von
Hoheitsrechten der Mitgliedstaaten auf die GemeinschaftHoheitsrechten der Mitgliedstaaten auf die Gemeinschaft
herrührenden Hoheitsrechten ausgestattet ist, haben dieherrührenden Hoheitsrechten ausgestattet ist, haben die
Mitgliedstaaten, wenn auch auf einem begrenzten Gebiet, ihreMitgliedstaaten, wenn auch auf einem begrenzten Gebiet, ihre
Souveränitätsrechte beschränkt und so einen RechtskörperSouveränitätsrechte beschränkt und so einen Rechtskörper
geschaffen, der für ihre Angehörigen und sie selbst verbindlichgeschaffen, der für ihre Angehörigen und sie selbst verbindlich
ist.ist.““
EuGH, EuGH, RsRs. 6/64, . 6/64, SlgSlg. 1964, 1254 (1269) . 1964, 1254 (1269) –– Costa/ENEL Costa/ENEL

aber: Wer spricht?aber: Wer spricht?

Geschichte der Europäischen UnionGeschichte der Europäischen Union

JIJI

PJZSPJZS

GASPGASP

EU 1993/99/2003EU 1993/99/2003

EU 1993/99/2003EU 1993/99/2003

Maastricht 1992 (1993)Maastricht 1992 (1993)
(Vertrag über die EU)(Vertrag über die EU)

Amsterdam 1997 (1999)Amsterdam 1997 (1999)

Nizza 2001 (2003)Nizza 2001 (2003)

EU EU vorvor dem Inkrafttreten des dem Inkrafttreten des
Vertrags von LissabonVertrags von Lissabon
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Geschichte der Europäischen UnionGeschichte der Europäischen Union
Der Europäische Verfassungsvertrag 2003/04Der Europäische Verfassungsvertrag 2003/04

Teil I: Teil I: Gründung der UnionGründung der Union

Teil II: Teil II: Charta der GrundrechteCharta der Grundrechte

Teil III: Teil III: Politiken und Funktionsweise der UnionPolitiken und Funktionsweise der Union

Teil IV: Teil IV: allgemeine und Schlussbestimmungenallgemeine und Schlussbestimmungen

ProtokolleProtokolle

Geschichte der Europäischen UnionGeschichte der Europäischen Union
Der Europäische Verfassungsvertrag 2003/04Der Europäische Verfassungsvertrag 2003/04

 Vorlage in Thessaloniki 2003Vorlage in Thessaloniki 2003
 Unterzeichnung in Rom 2004Unterzeichnung in Rom 2004
 Ablehnende Referenden in F und NL 2005Ablehnende Referenden in F und NL 2005

  „„ReflexionsphaseReflexionsphase““
 „„Berliner ErklärungBerliner Erklärung““ 1/2007 1/2007
 Vertrag von Lissabon 12/2007Vertrag von Lissabon 12/2007
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Geschichte der Europäischen UnionGeschichte der Europäischen Union
Stand nach dem Vertrag von Lissabon Stand nach dem Vertrag von Lissabon –– Überblick Überblick

 bbisherige Architektur (EGen isherige Architektur (EGen  EU) aufgelöst EU) aufgelöst

 EU ist Rechtsnachfolgerin der EG.EU ist Rechtsnachfolgerin der EG.

 EU ist kein Bundesstaat und keine internationaleEU ist kein Bundesstaat und keine internationale
Organisation, sondern ein supranationalerOrganisation, sondern ein supranationaler
Staatenverbund sui generis.Staatenverbund sui generis.

 Institutionen und Politiken in der mit Rechts-Institutionen und Politiken in der mit Rechts-
persönlichkeit ausgestatteten EU integriert.persönlichkeit ausgestatteten EU integriert.

 EU-Vertrag (EU) und Vertrag über dieEU-Vertrag (EU) und Vertrag über die
Arbeitsweise der EU (AEU) und Charta derArbeitsweise der EU (AEU) und Charta der
Grundrechte sind rechtlich gleichrangig.Grundrechte sind rechtlich gleichrangig.

Geschichte der Europäischen UnionGeschichte der Europäischen Union
Stand nach dem Vertrag von Lissabon Stand nach dem Vertrag von Lissabon –– Überblick Überblick

ToblerTobler//BeglingerBeglinger (2007) (2007) Charta der GrundrechteCharta der Grundrechte

EUEU

AEUAEU

„„Das europäische HausDas europäische Haus““

EAEA
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Geschichte der Europäischen UnionGeschichte der Europäischen Union
Eine EuropareiseEine Europareise

LiteraturLiteratur
Die Europäische Union Die Europäische Union –– Geschichte Geschichte

Brunn, Gerhard, Die Europäische Einigung von 1945 bis heute,Brunn, Gerhard, Die Europäische Einigung von 1945 bis heute,
2002 (Lizenzausgabe 2006), insbesondere S. 70 ff.2002 (Lizenzausgabe 2006), insbesondere S. 70 ff.

Schütz/Bruha/KönigSchütz/Bruha/König, , Casebook Casebook Europarecht, 2004, S. 13 ff.Europarecht, 2004, S. 13 ff.
(knapp).(knapp).

Schwarze, Jürgen, in: Schwarze, Jürgen, in: dersders../Hatje /Hatje ((HrsgHrsg.), Der Reformvertrag.), Der Reformvertrag
von Lissabon, 2009, S. 9 ff.von Lissabon, 2009, S. 9 ff.
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Europarecht: die europäische PerspektiveEuroparecht: die europäische Perspektive

1. 1. Europarecht Europarecht –– der Begriff der Begriff

2. 2. Europa jenseits der EUEuropa jenseits der EU

3. 3. Die Europäische UnionDie Europäische Union
3.1. Ziele und Politiken3.1. Ziele und Politiken
3.2. Geschichte3.2. Geschichte
3.3. Institutionen3.3. Institutionen
3.4. Handlungsformen3.4. Handlungsformen
3.5. Haftung3.5. Haftung
3.6. Rechtsschutz3.6. Rechtsschutz

Die Europäische UnionDie Europäische Union
Institutionen (Institutionen (vglvgl. Art. 13 EU). Art. 13 EU)

 Europäisches Parlament (EP)Europäisches Parlament (EP)

 Europäischer RatEuropäischer Rat

 Rat (der EU)Rat (der EU)

 Europäische KommissionEuropäische Kommission

 Gerichtshof der EU/EuGHGerichtshof der EU/EuGH

 Europäische Zentralbank (EZB)Europäische Zentralbank (EZB)

 RechnungshofRechnungshof



Dr. Eike Michael Frenzel
Vorlesung Europarecht

CUPL/CDIR
8. bis 20. April 2010

23

Die Institutionen der EUDie Institutionen der EU
Regelungen, Aufgaben und AufbauRegelungen, Aufgaben und Aufbau

1.1. Welche Vorschriften regeln die jeweiligeWelche Vorschriften regeln die jeweilige
Institution?Institution?
Ausgangspunkt: Art. 13 EUAusgangspunkt: Art. 13 EU
 EU (allgemein) und AEU (detailliert) EU (allgemein) und AEU (detailliert)

2.2. Was ist die Funktion der Institution?Was ist die Funktion der Institution?
3. Wie ist die Institution aufgebaut?3. Wie ist die Institution aufgebaut?

Das Europäische Parlament (EP)Das Europäische Parlament (EP)
Art. 14 EU, Art. 223 ff. AEUArt. 14 EU, Art. 223 ff. AEU

 zuständig als zuständig als „„GesetzgeberGesetzgeber““, Kontroll- und, Kontroll- und
(beschränkte) Wahlfunktion(beschränkte) Wahlfunktion

 besteht aus Vertretern der Unionsbürger (besteht aus Vertretern der Unionsbürger (
bisher: Vertreter der Völker der Staaten)bisher: Vertreter der Völker der Staaten)

 Direktwahl der jeweilige Vertreter aus einemDirektwahl der jeweilige Vertreter aus einem
Mitgliedstaat (MS) für fünf JahreMitgliedstaat (MS) für fünf Jahre

 maximal 750 Abgeordnete,maximal 750 Abgeordnete,
d.h. rechnerisch im Mittel 1 zu 670.000d.h. rechnerisch im Mittel 1 zu 670.000
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Das Europäische Parlament (EP)Das Europäische Parlament (EP)
Art. 14 EU, Art. 223 ff. AEUArt. 14 EU, Art. 223 ff. AEU

 Sitzverteilung Sitzverteilung degressiv proportionaldegressiv proportional

 maxmax. 96 Sitze, min. sechs Sitze pro MS. 96 Sitze, min. sechs Sitze pro MS

 Beispiele:Beispiele:
- Deutschland (99/96): 1 zu 860.000- Deutschland (99/96): 1 zu 860.000
- Italien (72/73): 1 zu 820.000- Italien (72/73): 1 zu 820.000
- Polen (50/51): 1 zu 740.000- Polen (50/51): 1 zu 740.000
- Niederlande (25/26): 1 zu 630.000- Niederlande (25/26): 1 zu 630.000
- Dänemark (13): 1 zu 420.000- Dänemark (13): 1 zu 420.000
- Malta (5/6): 1 zu 68.000- Malta (5/6): 1 zu 68.000

  Problem: Gleichheit des Erfolgswerts fehltProblem: Gleichheit des Erfolgswerts fehlt

Das Europäische Parlament (EP)Das Europäische Parlament (EP)
Art. 14 EU, Art. 223 ff. AEUArt. 14 EU, Art. 223 ff. AEU

 Orientierungspole der Abgeordneten:Orientierungspole der Abgeordneten:
Nationalität oder (Nationalität oder (partei)politischepartei)politische Ausrichtung? Ausrichtung?

 Sitzordnung nach Fraktionszugehörigkeit Sitzordnung nach Fraktionszugehörigkeit
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Der Europäische RatDer Europäische Rat
Art. 15 EU, Art. 235 f. AEUArt. 15 EU, Art. 235 f. AEU

•• politisches Leitorgan, zuständig fürpolitisches Leitorgan, zuständig für
GrundlagenentscheidungenGrundlagenentscheidungen,,
nicht: Gesetzgebung nicht: Gesetzgebung  Rat Rat

•• Mitglieder: Staats- und Regierungschefs derMitglieder: Staats- und Regierungschefs der
MS, MS, Präsident des RatesPräsident des Rates, Hoher Vertreter der, Hoher Vertreter der
Union für Außen- und Sicherheitspolitik (Union für Außen- und Sicherheitspolitik (vglvgl..
Art. 18 EU), Präsident der EK; Präsident desArt. 18 EU), Präsident der EK; Präsident des
EPEP

•• neu: Präsident des Rates nicht mehr nachneu: Präsident des Rates nicht mehr nach
Rotation, sondern für 2,5 Jahre gewähltRotation, sondern für 2,5 Jahre gewählt

•• Beschlüsse in der Regel einstimmig gefasstBeschlüsse in der Regel einstimmig gefasst

Der Rat (der EU)Der Rat (der EU)
Art. 16 EU, Art. 237 ff. AEUArt. 16 EU, Art. 237 ff. AEU

•• zuständig für das zuständig für das „„AlltagsgeschäftAlltagsgeschäft““;;
„„GesetzgeberGesetzgeber““ (mit EP) der Union (mit EP) der Union

•• Mitglieder: aus jedem MS ein Vertreter aufMitglieder: aus jedem MS ein Vertreter auf
Ministerebene (auch: Landesminister; sogar:Ministerebene (auch: Landesminister; sogar:
Staatssekretär)Staatssekretär)

•• Entscheidung i.d.R. mit doppelterEntscheidung i.d.R. mit doppelter
(qualifizierter) Mehrheit (55% der MS, min. 15(qualifizierter) Mehrheit (55% der MS, min. 15
undund 65% der EU-Bevölkerung); 65% der EU-Bevölkerung);
Sperrminorität: 4 MSSperrminorität: 4 MS

•• unterstützt durch: COREPER undunterstützt durch: COREPER und
GeneralsekretariatGeneralsekretariat
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Die Europäische KommissionDie Europäische Kommission
Art. 17 EU, Art. 244 ff. AEUArt. 17 EU, Art. 244 ff. AEU

•• am ehesten als am ehesten als „„europäische Regierungeuropäische Regierung““ zu zu
bezeichnenbezeichnen

•• Mitglieder: derzeit 27 Kommissare (Mitglieder: derzeit 27 Kommissare (inklinkl. . PräsPräs.).)
•• gewählt wird nur der Präsident durch das EPgewählt wird nur der Präsident durch das EP

i. Ü. Zustimmungsvotum für das Kollegiumi. Ü. Zustimmungsvotum für das Kollegium
•• Amtszeit: fünf JahreAmtszeit: fünf Jahre
•• Einhegung durch Europäischen Rat/Rat der EUEinhegung durch Europäischen Rat/Rat der EU
•• Organisation: Generaldirektionen und DiensteOrganisation: Generaldirektionen und Dienste

2

2

2

Die Europäische KommissionDie Europäische Kommission
Organisation: Kommissare und GeneraldirektionenOrganisation: Kommissare und Generaldirektionen

PräsidentPräsidentHV (zugleichHV (zugleich
Vizepräsident)Vizepräsident)

zugleich Mitglieder deszugleich Mitglieder des
Europäischen RatesEuropäischen Rates
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Der Gerichtshof der EUDer Gerichtshof der EU
Art. 19 EU, Art. 251 ff. AEU, Art. 19 EU, Art. 251 ff. AEU, ProtProt. . NrNr. 3. 3

GerichtshofGerichtshof GerichtGericht FGFG

27 Richter27 Richter

wählen auswählen aus
ihrer Mitteihrer Mitte
eineneinen
PräsidentenPräsidenten
gibt sich einegibt sich eine
SatzungSatzung
(Genehmi-(Genehmi-
gung durchgung durch
den Rat)den Rat)

mind. 27 Richtermind. 27 Richter

PräsidentPräsident

Satzung imSatzung im
EinvernehmenEinvernehmen
mit demmit dem
Gerichtshof undGerichtshof und
mitmit
GenehmigungGenehmigung
durch den Ratdurch den Rat

„„Gerichtshof der EUGerichtshof der EU““

v.a.v.a.
GerichtGericht
für denfür den
öffent-öffent-
lichenlichen
DienstDienst

Der Gerichtshof der EUDer Gerichtshof der EU
Art. 19 EU, Art. 251 ff. AEUArt. 19 EU, Art. 251 ff. AEU

 „„Verfassungs-Verfassungs-““ und einfaches Gericht und einfaches Gericht

 „„Motor der IntegrationMotor der Integration““??

 Mitglieder des Gerichtshofs: je ein Richter proMitglieder des Gerichtshofs: je ein Richter pro
MS, für sechs Jahre, Wiederernennung möglichMS, für sechs Jahre, Wiederernennung möglich

 Mitglieder des Gerichts (Mitglieder des Gerichts (EuGEuG): mindestens je ein): mindestens je ein
Richter pro MSRichter pro MS

 zudem: acht überparteiliche und unabhängigezudem: acht überparteiliche und unabhängige
GeneralanwälteGeneralanwälte

 verschiedene Verfahren, Art. 258 ff. AEUverschiedene Verfahren, Art. 258 ff. AEU
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Die Europäische Zentralbank (EZB)Die Europäische Zentralbank (EZB)
Art. 282 ff. AEU, Art. 282 ff. AEU, ProtProt. . NrNr. 4. 4

 bildet mit den nationalen Zentralbanken dasbildet mit den nationalen Zentralbanken das
Europäische System der Zentralbanken (ESZB)Europäische System der Zentralbanken (ESZB)
und leitet dieses mit seinen Beschlussorganenund leitet dieses mit seinen Beschlussorganen

 besitzt Rechtspersönlichkeit (wie die EU selbst)besitzt Rechtspersönlichkeit (wie die EU selbst)
und ist unabhängigund ist unabhängig

 Organe:Organe:
-- Direktorium (6 Mitglieder; 8 Jahre; keine Wiederwahl) Direktorium (6 Mitglieder; 8 Jahre; keine Wiederwahl)

- Rat (Direktorium und die Präsidenten der nationalen Zentralbanken)- Rat (Direktorium und die Präsidenten der nationalen Zentralbanken)

 Befugnisse: Art. 127 ff. AEUBefugnisse: Art. 127 ff. AEU

 weitgehende Anhörungsrechteweitgehende Anhörungsrechte

Der RechnungshofDer Rechnungshof
Art. 285 ff. AEUArt. 285 ff. AEU

 Rechnungsprüfung: Einnahmen und AusgabenRechnungsprüfung: Einnahmen und Ausgaben
der EU und ihrer Einrichtungender EU und ihrer Einrichtungen

 Mitglieder: ein Staatsangehöriger pro MS;Mitglieder: ein Staatsangehöriger pro MS;
Ernennung für sechs Jahre, WiederernennungErnennung für sechs Jahre, Wiederernennung
zulässig; Präsident aus der Mittezulässig; Präsident aus der Mitte

 unabhängige Einrichtungunabhängige Einrichtung

 Vorlage von Berichten an den Rat und das EP,Vorlage von Berichten an den Rat und das EP,
Veröffentlichung im Amtsblatt der EUVeröffentlichung im Amtsblatt der EU

 gibt sich eine Geschäftsordnung, die dergibt sich eine Geschäftsordnung, die der
Genehmigung des Rates bedarfGenehmigung des Rates bedarf
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Einnahmen/Ausgaben der EUEinnahmen/Ausgaben der EU
2008: 125.000.000.000 Euro2008: 125.000.000.000 Euro
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Zum Vergleich: Der Haushalt des BundesZum Vergleich: Der Haushalt des Bundes
in Deutschlandin Deutschland
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Erster Rückblick: Die Bürokratie der EUErster Rückblick: Die Bürokratie der EU
(Ausgaben für die im EU/AEU erwähnten Organe)(Ausgaben für die im EU/AEU erwähnten Organe)

Amtsblatt vom 10.11.2009, S. 3 (72)Amtsblatt vom 10.11.2009, S. 3 (72)

8.583.000.000 8.583.000.000 €€ca. 30.000 Mitarbeiterca. 30.000 Mitarbeiter
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Weitere EinrichtungenWeitere Einrichtungen
Insbesondere: Beratung und UnterstützungInsbesondere: Beratung und Unterstützung

 Ausschuss der Ständigen Vertreter (COREPER),Ausschuss der Ständigen Vertreter (COREPER),
Art. 16 VII EUArt. 16 VII EU

 Wirtschafts- und Sozialausschuss, Art. 301 ff.Wirtschafts- und Sozialausschuss, Art. 301 ff.
AEUAEU

 Ausschuss der Regionen, Art. 305 ff. AEUAusschuss der Regionen, Art. 305 ff. AEU

 Europäische Investitionsbank (EIB), Art. 308 f.Europäische Investitionsbank (EIB), Art. 308 f.
AEU, AEU, ProtProt. . NrNr. 4. 4

Der institutionelle KosmosDer institutionelle Kosmos

 

 Europäisches Parlament (EP)Europäisches Parlament (EP)
 Europäischer RatEuropäischer Rat
 Rat (der EU)Rat (der EU)
 Europäische Kommission (EK)Europäische Kommission (EK)
 Gerichtshof der EU (EuGH)Gerichtshof der EU (EuGH)
 Europäische Zentralbank (EZB)Europäische Zentralbank (EZB)
 RechnungshofRechnungshof

 Wirtschafts- und SozialausschussWirtschafts- und Sozialausschuss
 Ausschuss der RegionenAusschuss der Regionen
 Ausschuss der Ständigen VertreterAusschuss der Ständigen Vertreter
 Europäische InvestitionsbankEuropäische Investitionsbank
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Das institutionelle GleichgewichtDas institutionelle Gleichgewicht
(Auszug)(Auszug)

 

EREP

Rat

EZBEuGH

RH

EK

wählt/ernenntwählt/ernennt
kontrolliertkontrolliert

beschließt (mit)beschließt (mit)

nimmt teilnimmt teil
schlägt vorschlägt vor

orientiert sich anorientiert sich an

Agenturen in der EUAgenturen in der EU
Die zweite Ebene, oder auch: Die EU vor OrtDie zweite Ebene, oder auch: Die EU vor Ort

 vor allem seit 2000 zu beobachten:vor allem seit 2000 zu beobachten:
Ausdifferenzierung des VerwaltungsapparatesAusdifferenzierung des Verwaltungsapparates
jenseits der Kommission und jenseits der GDjenseits der Kommission und jenseits der GD

 Herausbildung verselbständigter Herausbildung verselbständigter Verwaltungs-Verwaltungs-
einheiteneinheiten, die, die

- überwiegend dezentral angesiedelt sind und- überwiegend dezentral angesiedelt sind und

- denen bestimmte Aufgaben für das gesamte- denen bestimmte Aufgaben für das gesamte
  Gebiet der EU übertragen werden.  Gebiet der EU übertragen werden.



Dr. Eike Michael Frenzel
Vorlesung Europarecht

CUPL/CDIR
8. bis 20. April 2010

33

Der institutionelle KosmosDer institutionelle Kosmos

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

Mitgliedstaaten Mitgliedstaaten –– nationale Behörden nationale Behörden
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Der institutionelle KosmosDer institutionelle Kosmos
…… unendliche Weiten? unendliche Weiten?

Fortsetzung folgt Fortsetzung folgt ……

LiteraturLiteratur
Die Europäische Union Die Europäische Union –– Institutionen Institutionen

RuffertRuffert, Matthias, in: , Matthias, in: Schwarze/Hatje Schwarze/Hatje ((HrsgHrsg.), Der.), Der
Reformvertrag von Lissabon, 2009, S. 31 ff.Reformvertrag von Lissabon, 2009, S. 31 ff.

SchooSchoo, Johann, in: , Johann, in: Schwarze/Hatje Schwarze/Hatje ((HrsgHrsg.), Der Reformvertrag.), Der Reformvertrag
von Lissabon, 2009, S. 51 ff.von Lissabon, 2009, S. 51 ff.
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Europarecht: die europäische PerspektiveEuroparecht: die europäische Perspektive

1. 1. Europarecht Europarecht –– der Begriff der Begriff

2. 2. Europa jenseits der EUEuropa jenseits der EU

3. 3. Die Europäische UnionDie Europäische Union
3.1. Ziele und Politiken3.1. Ziele und Politiken
3.2. Geschichte3.2. Geschichte
3.3. Institutionen3.3. Institutionen
3.4. Handlungsformen3.4. Handlungsformen
3.5. Haftung3.5. Haftung
3.6. Rechtsschutz3.6. Rechtsschutz

HandlungsformenHandlungsformen

1.1. Einwirkungen des Europarechts Einwirkungen des Europarechts –– Übersicht Übersicht

2. Vorausliegend: Primäres Unionsrecht2. Vorausliegend: Primäres Unionsrecht

3. Handlungsformen als sekundäre Rechtsquellen3. Handlungsformen als sekundäre Rechtsquellen
der EUder EU

4. Ermächtigung der EU4. Ermächtigung der EU

5. Die Rechtsetzungsverfahren5. Die Rechtsetzungsverfahren
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Zur Erinnerung: Europarecht Zur Erinnerung: Europarecht –– der Begriff der Begriff
Insbesondere: Rechtsquellen der EUInsbesondere: Rechtsquellen der EU

 primäres Unionsrecht (früher v.a. EG-Recht)primäres Unionsrecht (früher v.a. EG-Recht)
- Gründungsvertrag (Lissabon): - Gründungsvertrag (Lissabon): „„VerfassungVerfassung““
- Charta der Grundrechte, - Charta der Grundrechte, vglvgl. Art. 6 I EU. Art. 6 I EU
- Protokolle- Protokolle
- ungeschriebene allgemeine Rechtsgrundsätze- ungeschriebene allgemeine Rechtsgrundsätze

 sekundäres Unionsrecht, sekundäres Unionsrecht, vglvgl. Art. 288 AEU. Art. 288 AEU
- Verordnung- Verordnung
- Richtlinie- Richtlinie
- Beschluss- Beschluss
- Empfehlung und Stellungnahme- Empfehlung und Stellungnahme

 tertiäres Unionsrecht, tertiäres Unionsrecht, vglvgl. Art. 290 AEU. Art. 290 AEU

Einwirkungen des EuroparechtsEinwirkungen des Europarechts

nationale
Rechtsordnung

nationale
Rechtsordnung

Europarecht
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Einwirkungen des EuroparechtsEinwirkungen des Europarechts

nationale
Rechtsordnung

nationale
Rechtsordnung

Europarecht

Einwirkungen des EuroparechtsEinwirkungen des Europarechts

nationale
Rechtsordnung

nationale
Rechtsordnung

Europarecht
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Einwirkungen des EuroparechtsEinwirkungen des Europarechts

nationale
Rechtsordnung

nationale
Rechtsordnung

Europarecht

Stellung des Gemeinschafts-/UnionsrechtsStellung des Gemeinschafts-/Unionsrechts
EuGHEuGH, Rs. 6/64, , Rs. 6/64, SlgSlg. 1964, 1254 (1270) . 1964, 1254 (1270) –– Costa/ENEL Costa/ENEL

„„Diese Aufnahme der Bestimmungen des GemeinschaftsrechtsDiese Aufnahme der Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts
in das Recht der einzelnen Mitgliedstaaten und, allgemeiner,in das Recht der einzelnen Mitgliedstaaten und, allgemeiner,
Wortlaut und Geist des Vertrages haben zur Folge, daß es denWortlaut und Geist des Vertrages haben zur Folge, daß es den
Staaten unmöglich ist, gegen die von ihnen auf der GrundlageStaaten unmöglich ist, gegen die von ihnen auf der Grundlage
der Gegenseitigkeit angenommenen Rechtsordnung nachträglichder Gegenseitigkeit angenommenen Rechtsordnung nachträglich
einseitige Maßnahmen ins Feld zu führen. Solche Maßnahmeneinseitige Maßnahmen ins Feld zu führen. Solche Maßnahmen
stehen der Anwendbarkeit der Gemeinschaftsrechtsordnungstehen der Anwendbarkeit der Gemeinschaftsrechtsordnung
daher nicht entgegen. (...) Aus alledem folgt, daß dem vomdaher nicht entgegen. (...) Aus alledem folgt, daß dem vom
Vertrag geschaffenen, somit aus einer autonomen RechtsquelleVertrag geschaffenen, somit aus einer autonomen Rechtsquelle
fließenden Recht wegen seiner Eigenständigkeit keine wiefließenden Recht wegen seiner Eigenständigkeit keine wie
immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehenimmer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen
können, wenn ihm nicht sein Charakter als Gemeinschaftsrechtkönnen, wenn ihm nicht sein Charakter als Gemeinschaftsrecht
aberkannt und wenn nicht die Rechtsgrundlage deraberkannt und wenn nicht die Rechtsgrundlage der
Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden soll.Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden soll.““
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HandlungsformenHandlungsformen

1.1. Einwirkungen des Europarechts Einwirkungen des Europarechts –– Übersicht Übersicht

2. Vorausliegend: Primäres Unionsrecht2. Vorausliegend: Primäres Unionsrecht

3. Handlungsformen als sekundäre Rechtsquellen3. Handlungsformen als sekundäre Rechtsquellen
der EUder EU

4. Ermächtigung der EU4. Ermächtigung der EU

5. Die Rechtsetzungsverfahren5. Die Rechtsetzungsverfahren

VorausliegendVorausliegend: Primäres Unionsrecht: Primäres Unionsrecht

 Regelungsgegenstände:Regelungsgegenstände:
-- Aufbau und Arbeitsweise der UnionAufbau und Arbeitsweise der Union
-- GrundentscheidungenGrundentscheidungen
-- Rechtsbeziehungen zwischen EU und Rechtsbeziehungen zwischen EU und 

MS sowie der MS untereinanderMS sowie der MS untereinander
 ausnahmsweise: ausnahmsweise: BerechtigungBerechtigung des Einzelnen des Einzelnen

1.1. MS ist eine eindeutige Verpflichtung MS ist eine eindeutige Verpflichtung 
auferlegt (Handeln/Unterlassen)auferlegt (Handeln/Unterlassen)

2.2. Norm inhaltlich unbedingt (kein Vorbehalt)Norm inhaltlich unbedingt (kein Vorbehalt)
3. 3. Norm vollkommen (keine Konkretisierung Norm vollkommen (keine Konkretisierung 

erforderlich)erforderlich)
 v.a. Grundfreiheiten v.a. Grundfreiheiten
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HandlungsformenHandlungsformen

1.1. Einwirkungen des Europarechts Einwirkungen des Europarechts –– Übersicht Übersicht

2. Vorausliegend: Primäres Unionsrecht2. Vorausliegend: Primäres Unionsrecht

3. Handlungsformen als sekundäre Rechtsquellen3. Handlungsformen als sekundäre Rechtsquellen
der EUder EU

4. Ermächtigung der EU4. Ermächtigung der EU

5. Die Rechtsetzungsverfahren5. Die Rechtsetzungsverfahren

HandlungsformenHandlungsformen
als sekundäre Rechtsquellen der EU, Art. 288 AEUals sekundäre Rechtsquellen der EU, Art. 288 AEU

 VerordnungVerordnung

 RichtlinieRichtlinie

 BeschlussBeschluss

 Empfehlung und StellungnahmeEmpfehlung und Stellungnahme

 ungeschriebene Handlungsformenungeschriebene Handlungsformen

Beachte neu: Unterscheidung Rechtsakte undBeachte neu: Unterscheidung Rechtsakte und
GesetzgebungsakteGesetzgebungsakte, Art. 289 III AEU, Art. 289 III AEU
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HandlungsformenHandlungsformen
Die Verordnung, Art. 288 II AEUDie Verordnung, Art. 288 II AEU

 abstrakt-generell (viele Sachverhalte)abstrakt-generell (viele Sachverhalte)

 allgemein gültig, verbindlich, unmittelbar inallgemein gültig, verbindlich, unmittelbar in
jedem MS geltendjedem MS geltend

 Erlass im Gesetzgebungsverfahren alsErlass im Gesetzgebungsverfahren als
Gesetzgebungsakt oder Gesetzgebungsakt oder „„nurnur““ als Rechtsakt als Rechtsakt
(durch die Kommission)(durch die Kommission)

 BeispieleBeispiele

 auch als auch als „„Verordnung zur VerordnungVerordnung zur Verordnung““  
tertiäre Rechtsquelletertiäre Rechtsquelle

HandlungsformenHandlungsformen
Die Richtlinie, Art. 288 III AEUDie Richtlinie, Art. 288 III AEU

 hinsichtlich des zu erreichenden Zielshinsichtlich des zu erreichenden Ziels
verbindlich verbindlich  Form und Mittel Form und Mittel

 Gebot der effektiven UmsetzungGebot der effektiven Umsetzung

 unmittelbare Wirkung zunächst nur in Bezug aufunmittelbare Wirkung zunächst nur in Bezug auf
die Umsetzungspflicht innerhalb derdie Umsetzungspflicht innerhalb der
UUmsetzungsfristmsetzungsfrist

 BeispieleBeispiele
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HandlungsformenHandlungsformen
Die Richtlinie, Art. 288 III AEUDie Richtlinie, Art. 288 III AEU

 unmittelbare Wirkung im Übrigen, wennunmittelbare Wirkung im Übrigen, wenn

1.1. Umsetzungsfrist abgelaufen Umsetzungsfrist abgelaufen undund

2.2. Bestimmungen der RL inhaltlich unbedingt Bestimmungen der RL inhaltlich unbedingt undund
hinreichend genau bestimmt ist.hinreichend genau bestimmt ist.

 BegründungBegründung

- - praktische Wirksamkeit: praktische Wirksamkeit: effet utileeffet utile

- Sanktion der Nichtumsetzung der RL durch MS- Sanktion der Nichtumsetzung der RL durch MS

 Problem: auch Belastung des Einzelnen?Problem: auch Belastung des Einzelnen?

HandlungsformenHandlungsformen
Die Richtlinie, Art. 288 III AEUDie Richtlinie, Art. 288 III AEU

Wirkung bei fehlender Umsetzung (Wirkung bei fehlender Umsetzung (fUfU))

Ja! Staat haftet für dieJa! Staat haftet für die
Nichtumsetzung derNichtumsetzung der
Richtlinie auch gegenüberRichtlinie auch gegenüber
dem Einzelnen.dem Einzelnen.

Recht desRecht des
EinzelnenEinzelnen
(A)(A)

Nein! (sonst würde der StaatNein! (sonst würde der Staat
trotz der Nichtumsetzungtrotz der Nichtumsetzung
privilegiert)privilegiert)

RL begründen zwar keineRL begründen zwar keine
Rechte von Staaten, Rechte von Staaten, fUfU
kann aber gerichtlichkann aber gerichtlich
anhängig gemacht werden.anhängig gemacht werden.

Recht desRecht des
StaatesStaates

gegen dengegen den
Einzelnen (B)Einzelnen (B)

gegen den Staatgegen den Staat

Nein! Aber Problem:Nein! Aber Problem:
wenn Staat wenn Staat zwischen-zwischen-
geschaltetgeschaltet ist;  ist; insbe-insbe-
sonderesondere bei quasi- bei quasi-
staatlichen Akteuren.staatlichen Akteuren.



Dr. Eike Michael Frenzel
Vorlesung Europarecht

CUPL/CDIR
8. bis 20. April 2010

43

HandlungsformenHandlungsformen
Der Beschluss, Art. 288 IV AEUDer Beschluss, Art. 288 IV AEU

(bisher: (bisher: „„EntscheidungEntscheidung““))

 verbindlich, verbindlich, ggfggf. nur für den Adressaten. nur für den Adressaten

 bezieht sich regelmäßig auf einen Einzelfall (bezieht sich regelmäßig auf einen Einzelfall (
Verordnung: abstrakt-generell)Verordnung: abstrakt-generell)

 Adressaten: MS oder (andere) juristische oderAdressaten: MS oder (andere) juristische oder
natürliche Personennatürliche Personen

 BeispieleBeispiele

HandlungsformenHandlungsformen
Empfehlung und Stellungnahme, Art. 288 V AEUEmpfehlung und Stellungnahme, Art. 288 V AEU

 nicht verbindlichnicht verbindlich

 Empfehlung: Dem Adressaten wird einEmpfehlung: Dem Adressaten wird ein
bestimmtes Verhalten bestimmtes Verhalten nahegelegtnahegelegt

 Stellungnahme: Beurteilung einer Lage oder vonStellungnahme: Beurteilung einer Lage oder von
VorgängenVorgängen

 BeispieleBeispiele



Dr. Eike Michael Frenzel
Vorlesung Europarecht

CUPL/CDIR
8. bis 20. April 2010

44

Beispiel: EmpfehlungBeispiel: Empfehlung
SonnenschutzSonnenschutz

 Empfehlung der Kommission vom 22.9.2006Empfehlung der Kommission vom 22.9.2006
(2006/647/EG) über die Wirksamkeit von (2006/647/EG) über die Wirksamkeit von Sonnenschutz-Sonnenschutz-
mitteln mitteln ((……), Amtsblatt ), Amtsblatt NrNr. L 265/39.. L 265/39.

 Pressemitteilung Juli 2008: Pressemitteilung Juli 2008: „„Die Ferienzeit beginnt, undDie Ferienzeit beginnt, und
die die Europäische Kommission fordert dieEuropäische Kommission fordert die
Verbraucher Verbraucher bei dieser Gelegenheitbei dieser Gelegenheit auf auf, auf die, auf die
neuen, klareren Etikettierungen vonneuen, klareren Etikettierungen von
Sonnenschutzmitteln zu achten, die in diesem SommerSonnenschutzmitteln zu achten, die in diesem Sommer
weite Verbreitung auf dem Markt finden sollten.weite Verbreitung auf dem Markt finden sollten.““

 Pressemitteilung Juni 2009: Pressemitteilung Juni 2009: „„Die Ferienzeit beginnt, undDie Ferienzeit beginnt, und
die die Europäische Kommission möchte dieEuropäische Kommission möchte die
VerbraucherVerbraucher bei dieser Gelegenheit daran  bei dieser Gelegenheit daran erinnernerinnern,,
wie wichtig der richtige Sonnenschutz ist.wie wichtig der richtige Sonnenschutz ist.““

Beispiel: EmpfehlungBeispiel: Empfehlung
NichtraucherschutzNichtraucherschutz

Empfehlung des Rates vom 30. November 2009 über rauchfreie Umgebungen,Empfehlung des Rates vom 30. November 2009 über rauchfreie Umgebungen,
Amtsblatt Amtsblatt NrNr. C 296 vom 5.12.2009, S. 4. C 296 vom 5.12.2009, S. 4

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNIONDER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION
auf Vorschlag der Kommission, nach Anhörung des Europäischen Parlaments,auf Vorschlag der Kommission, nach Anhörung des Europäischen Parlaments,
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses, (...)nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses, (...)

EMPFIEHLT DEN MITGLIEDSTAATEN:EMPFIEHLT DEN MITGLIEDSTAATEN:
1. innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten des WHO-1. innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten des WHO-
Rahmenübereinkommens (Rahmenübereinkommens (……) auf der Grundlage der im Anhang enthaltenen) auf der Grundlage der im Anhang enthaltenen
Leitlinien (Leitlinien (……) einen wirksamen Schutz vor der Belastung durch Tabakrauch an) einen wirksamen Schutz vor der Belastung durch Tabakrauch an
Arbeitsstätten in geschlossenen Räumen, in öffentlichen Einrichtungen inArbeitsstätten in geschlossenen Räumen, in öffentlichen Einrichtungen in
geschlossenen Räumen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und gegebenenfalls angeschlossenen Räumen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und gegebenenfalls an
anderen öffentlich zugänglichen Orten zu gewährleisten;anderen öffentlich zugänglichen Orten zu gewährleisten;
5. geeignete Instrumente bereitzustellen, um nationale Strategien, Pläne und5. geeignete Instrumente bereitzustellen, um nationale Strategien, Pläne und
Programme zur Eindämmung des Tabakgebrauchs durchzuführen und damitProgramme zur Eindämmung des Tabakgebrauchs durchzuführen und damit
einen wirksamen Schutz vor der Belastung durch Tabakrauch sicherzustelleneinen wirksamen Schutz vor der Belastung durch Tabakrauch sicherzustellen



Dr. Eike Michael Frenzel
Vorlesung Europarecht

CUPL/CDIR
8. bis 20. April 2010

45

Beispiel: EmpfehlungBeispiel: Empfehlung
NichtraucherschutzNichtraucherschutz

Leitlinien zum Schutz vor der Belastung durch Tabakrauch,Leitlinien zum Schutz vor der Belastung durch Tabakrauch,
ausgearbeitet von der zweiten Konferenz der Vertragsparteien desausgearbeitet von der zweiten Konferenz der Vertragsparteien des
WHO-Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des TabakgebrauchsWHO-Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakgebrauchs

Die Wirksamkeit eines Überwachungs- und DurchsetzungsprogrammsDie Wirksamkeit eines Überwachungs- und Durchsetzungsprogramms
wird durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit in das Programmwird durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit in das Programm
verstärkt. Gewinnt man die Unterstützung der Öffentlichkeit undverstärkt. Gewinnt man die Unterstützung der Öffentlichkeit und
ermutigt man ihre Mitglieder dazu, die Einhaltung derermutigt man ihre Mitglieder dazu, die Einhaltung der
Rechtsvorschriften zu beobachten und Verstöße zu melden, so wird dieRechtsvorschriften zu beobachten und Verstöße zu melden, so wird die
Reichweite der Durchsetzungsorgane erheblich erweitert, und dieReichweite der Durchsetzungsorgane erheblich erweitert, und die
Durchsetzung wird weniger aufwendig. In vielen Ländern stellenDurchsetzung wird weniger aufwendig. In vielen Ländern stellen
Beschwerden aus der Bevölkerung in der Tat das Hauptmittel zurBeschwerden aus der Bevölkerung in der Tat das Hauptmittel zur
Sicherstellung der Einhaltung der Rechtsvorschriften dar.Sicherstellung der Einhaltung der Rechtsvorschriften dar.

HandlungsformenHandlungsformen
Ungeschriebene HandlungsformenUngeschriebene Handlungsformen

 ErklärungErklärung

 EntschließungEntschließung

 AktionsprogrammAktionsprogramm

 WeißbuchWeißbuch

 GrünbuchGrünbuch

 BeispieleBeispiele
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HandlungsformenHandlungsformen

1.1. Einwirkungen des Europarechts Einwirkungen des Europarechts –– Übersicht Übersicht

2. Vorausliegend: Primäres Unionsrecht2. Vorausliegend: Primäres Unionsrecht

3. Handlungsformen als sekundäre Rechtsquellen3. Handlungsformen als sekundäre Rechtsquellen
der EUder EU

4. Ermächtigung der EU4. Ermächtigung der EU

5. Die Rechtsetzungsverfahren5. Die Rechtsetzungsverfahren

HandlungsformenHandlungsformen
Ermächtigung der EUErmächtigung der EU

 Europa ist und soll (derzeit noch) kein StaatEuropa ist und soll (derzeit noch) kein Staat
sein.sein.

 keine keine „„Kompetenz-KompetenzKompetenz-Kompetenz““ zuerkannt zuerkannt

 Prinzip der bPrinzip der begrenzten Einzelermächtigung, Art.egrenzten Einzelermächtigung, Art.
5 II EU5 II EU

 GegenausnahmeGegenausnahme

- - „„implied powersimplied powers““-Lehre-Lehre

- Vertragsabrundungskompetenz, Art. 352 AEU- Vertragsabrundungskompetenz, Art. 352 AEU

- faktisch: Tätigkeit der Institutionen- faktisch: Tätigkeit der Institutionen
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HandlungsformenHandlungsformen
Ermächtigung der Europäischen UnionErmächtigung der Europäischen Union

Ausgangspunkte: Art. 3, 5 EU, Art. 2 (7) AEUAusgangspunkte: Art. 3, 5 EU, Art. 2 (7) AEU

 ausschließliche Kompetenz, Art. 3 AEUausschließliche Kompetenz, Art. 3 AEU

 Unterstützungskompetenz, Art. 6 AEUUnterstützungskompetenz, Art. 6 AEU

 geteilte Kompetenz, Art. 4 AEUgeteilte Kompetenz, Art. 4 AEU

HandlungsformenHandlungsformen

1.1. Einwirkungen des Europarechts Einwirkungen des Europarechts –– Übersicht Übersicht

2. Vorausliegend: Primäres Unionsrecht2. Vorausliegend: Primäres Unionsrecht

3. Handlungsformen als sekundäre Rechtsquellen3. Handlungsformen als sekundäre Rechtsquellen
der EUder EU

4. Ermächtigung der EU4. Ermächtigung der EU

5. Die Rechtsetzungsverfahren5. Die Rechtsetzungsverfahren
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HandlungsformenHandlungsformen
Die RechtsetzungsverfahrenDie Rechtsetzungsverfahren

Ordentliches Gesetzge-Ordentliches Gesetzge-
bungsverfahren (Mit-bungsverfahren (Mit-
entscheidung), Art. 289entscheidung), Art. 289
I, 294 AEU:I, 294 AEU:

gemeinsamegemeinsame Annahme Annahme
einer VO, einer RL odereiner VO, einer RL oder
eines Beschlusseseines Beschlusses
durch EP und Rat aufdurch EP und Rat auf
Vorschlag derVorschlag der
KommissionKommission

Besonderes Gesetzge-Besonderes Gesetzge-
bungsverfahren, Art.bungsverfahren, Art.
289 II AEU:289 II AEU:

Annahme einer VO,Annahme einer VO,
einer RL oder eineseiner RL oder eines
Beschlusses durch dasBeschlusses durch das
EP EP „„mit Beteiligung desmit Beteiligung des
RatesRates““ oder des Rates oder des Rates
„„mit Beteiligung desmit Beteiligung des
EPEP““

HandlungsformenHandlungsformen
Die RechtsetzungsverfahrenDie Rechtsetzungsverfahren

Ordentliches Ordentliches Gesetzge-Gesetzge-
bungsverfahren bungsverfahren ((Mit-Mit-
entscheidungentscheidung), Art. 289), Art. 289
I, 294 AEU:I, 294 AEU:

  betont Gleichrang betont Gleichrang 
EP/Rat alsEP/Rat als   
„„GesetzgeberGesetzgeber““

  regelungstechnisch regelungstechnisch 
der Normalfallder Normalfall

Besonderes Besonderes Gesetzge-Gesetzge-
bungsverfahrenbungsverfahren, Art., Art.
289 II AEU:289 II AEU:

  regelungstechnisch regelungstechnisch 
die Ausnahmedie Ausnahme

  in zahlreichen Fällenin zahlreichen Fällen
aktiviert: aktiviert: Art. 19 I, 21 III, Art. 19 I, 21 III, 
22, 23, 25, 64 III, 77 III, 81 III, 22, 23, 25, 64 III, 77 III, 81 III, 
86 I, 87 III, 89, 113, 115, 118, 12686 I, 87 III, 89, 113, 115, 118, 126
XIV, 127 VI, 153 II, 182 IV, 192 II,XIV, 127 VI, 153 II, 182 IV, 192 II,
194 III, 203, 223 I, 194 III, 203, 223 I, 223 II223 II, , 226226,,
228 228 IVIV, 262, 308, 311, 312 II,, 262, 308, 311, 312 II,
314314  ……
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Anwendung: Gesetzgebung imAnwendung: Gesetzgebung im
institutionellen Kosmosinstitutionellen Kosmos

EuropäischerEuropäischer
RatRat

PolitischerPolitischer
ImpulsImpuls

VorschlagVorschlag

VorberatungVorberatungEntscheidungsEntscheidungs
prozessprozess

RatRat

AusgestaltungAusgestaltung

KommissionKommissionParlamentParlament

Europarecht: die europäische PerspektiveEuroparecht: die europäische Perspektive

1. 1. Europarecht Europarecht –– der Begriff der Begriff

2. 2. Europa jenseits der EUEuropa jenseits der EU

3. 3. Die Europäische UnionDie Europäische Union
3.1. Ziele und Politiken3.1. Ziele und Politiken
3.2. Geschichte3.2. Geschichte
3.3. Institutionen3.3. Institutionen
3.4. Handlungsformen3.4. Handlungsformen
3.5. Haftung3.5. Haftung
3.6. Rechtsschutz3.6. Rechtsschutz
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HaftungHaftung

 Haftung: Verantwortung für Schädigungen durch einenHaftung: Verantwortung für Schädigungen durch einen
Hoheitsträger und dessen OrganeHoheitsträger und dessen Organe

 abgeleitet insbesondere aus dem Rechtsstaatsprinzipabgeleitet insbesondere aus dem Rechtsstaatsprinzip

  in Deutschland insbesondere: der Bund, die Länderin Deutschland insbesondere: der Bund, die Länder
und die Kommunenund die Kommunen

  mit der Übertragung von Hoheitsgewalt auf die EUmit der Übertragung von Hoheitsgewalt auf die EU
(bisher: EG) auch diese(bisher: EG) auch diese

HaftungHaftung

Haftung der EU, Art. 340Haftung der EU, Art. 340
AEUAEU
  aus Vertrag, aus Vertrag, AbsAbs. 1. 1
  außervertraglich, außervertraglich, AbsAbs. . 

2: Verweis auf 2: Verweis auf die ROdie RO
der MS der MS    
RechtsvergleichungRechtsvergleichung
1. Handlung eines EU-Organs1. Handlung eines EU-Organs
2. Organ hat hinreichend 2. Organ hat hinreichend 
qualifiziert eine qualifiziert eine drittschützende drittschützende 
Rechtspflicht verletzt.Rechtspflicht verletzt.
3. Dadurch wurde ein 3. Dadurch wurde ein 
ersatzfähiger Schaden verursacht.ersatzfähiger Schaden verursacht.

Haftung der MSHaftung der MS

  reguläre Anspruchs-reguläre Anspruchs-
grundlagegrundlage: § 839 : § 839 
BGB i.V.m. Art. 34 BGB i.V.m. Art. 34 
GGGG

  EuGH: EuGH: Francovich Francovich 
((SlgSlg. 1991, I-5357) . 1991, I-5357) 

 Nichtumsetzung  Nichtumsetzung 
einer RLeiner RL
P: ErweiterungP: Erweiterung
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Europarecht: die europäische PerspektiveEuroparecht: die europäische Perspektive

1. 1. Europarecht Europarecht –– der Begriff der Begriff

2. 2. Europa jenseits der EUEuropa jenseits der EU

3. 3. Die Europäische UnionDie Europäische Union
3.1. Ziele und Politiken3.1. Ziele und Politiken
3.2. Geschichte3.2. Geschichte
3.3. Institutionen3.3. Institutionen
3.4. Handlungsformen3.4. Handlungsformen
3.5. Haftung3.5. Haftung
3.6. Rechtsschutz3.6. Rechtsschutz

RechtsschutzRechtsschutz
Die VerfahrensartenDie Verfahrensarten

 Vertragsverletzungsverfahren I, Art. 258 AEUVertragsverletzungsverfahren I, Art. 258 AEU

 Vertragsverletzungsverfahren II, Art. 259 AEUVertragsverletzungsverfahren II, Art. 259 AEU

 Nichtigkeitsklage, Art. 263 f., 266 AEUNichtigkeitsklage, Art. 263 f., 266 AEU

 Untätigkeitsklage, Art. 265 f. AEUUntätigkeitsklage, Art. 265 f. AEU

 VorabentscheidungsverfahrenVorabentscheidungsverfahren, Art. 267 AEU, Art. 267 AEU

 Amtshaftungsklage, Art. 268 (340) AEUAmtshaftungsklage, Art. 268 (340) AEU
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RechtsschutzRechtsschutz
Die Verfahrensarten Die Verfahrensarten –– Charakterisierung Charakterisierung

1. Wer sind die Beteiligten?1. Wer sind die Beteiligten?

2. Was ist der Gegenstand?2. Was ist der Gegenstand?

3. Ist ein Vorverfahren vorgesehen?3. Ist ein Vorverfahren vorgesehen?

4. Muss ein besonderes Interesse/Bedürfnis oder4. Muss ein besonderes Interesse/Bedürfnis oder
eine Klagebefugnis geltend gemacht werden?eine Klagebefugnis geltend gemacht werden?

5. Ist eine bestimmte Frist einzuhalten?5. Ist eine bestimmte Frist einzuhalten?

Die Tätigkeit des Gerichtshofs der EUDie Tätigkeit des Gerichtshofs der EU
Statistik EuGH, Statistik EuGH, EuGEuG, , EuGöD EuGöD im Jahr 2009im Jahr 2009

GerichtshofGerichtshof
  543 Rechtssachen abgeschlossen (543 Rechtssachen abgeschlossen („„erledigterledigt““; 2008: 495), ; 2008: 495), davondavon

377 Urteile, 165 Beschlüsse377 Urteile, 165 Beschlüsse
  561 neue Rechtssachen (2008: 592)561 neue Rechtssachen (2008: 592)

−− davon davon VorabentscheidungsverfahrenVorabentscheidungsverfahren: 302: 302
  Verfahrensdauer im Durchschnitt Verfahrensdauer im Durchschnitt caca. 16,5 Monate. 16,5 Monate
EuGEuG
  555 Rechtssachen abgeschlossen (555 Rechtssachen abgeschlossen („„erledigterledigt““))
  568 neue Rechtssachen (2008: 629; 2007: 522; 2006: 432)568 neue Rechtssachen (2008: 629; 2007: 522; 2006: 432)
  noch anhängig: 1191noch anhängig: 1191
EuGöDEuGöD
  155 Rechtssachen abgeschlossen155 Rechtssachen abgeschlossen
  113 neue Rechtssachen113 neue Rechtssachen
  175 Rechtssachen sind noch anhängig (2008: 217)175 Rechtssachen sind noch anhängig (2008: 217)
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Das Rechtsschutzsystem der Europäischen Union – die wichtigsten Verfahrensarten  
 

 

 
 
 

Vertragsverletzung
sverfahren, Art. 
258, 260 AEU 

Vertragsverletzungs-
verfahren, Art. 259 f. AEU 

Nichtigkeitsklage, Art. 263 f., 
266 AEU 

Untätigkeitsklage, Art. 265 f. 
AEU 

Vorabentscheidungs-
verfahren, Art. 267 
AEU 

Amtshaftungsklage 
gem. Art. 268 AEU 
(vgl. Art. 340 AEU) 

Beteiligte des 
Verfahrens  

Kommission (EK) / 
Mitgliedstaat (MS) 

MS (und EK) / MS  Abs. 2: MS, EP, Rat, EK; Abs. 3:  
Rechnungshof, EZB, AdR; 
Abs. 4: nat. oder jur. Pers.; auf 
Beklagtenseite: Rat, EK, EZB, 
EP, ER, sonst. Einrichtung 

Abs. 1: MS und Organe der 
EU / EP, Europäischer Rat, 
Rat, EK, EZB, andere 
Einrichtungen  
Abs. 3: nat. oder jur. Person 

Gericht eines MS 
(Ermessen nach Abs. 
2; Verpflichtung nach 
Abs. 3, wenn kein 
Rechtsmittel 
vorgesehen) 

nat. oder juristische 
Person / EU (als 
Rechtsträger/Diens
therr der Organe 
und Bediensteten)  

Gegenstand des 
Verfahrens 

Verstoß gegen 
Verpflichtung aus 
den Verträgen 

Verstoß gegen 
Verpflichtung aus den 
Verträgen 

Gesetzgebungsakte; Handlun-
gen des Rates, der EK, der 
EZB, des EP, des ER und sonst. 
Einrichtungen (z.B. Agen-
turen) mit Rechtswirkung 

Unterlassen eines 
Beschlusses 

Auslegung der 
Verträge oder 
Gültigkeit/Auslegun
g der Handlungen 
der Organe etc. der 
EU 

Schadensersatz, 
insbesondere nicht 
vertraglicher Natur 

Erfordernis 
einer 
Klagebefugnis 
oder eines 
besonderen 
Interesses  

nein; nur 
„Auffassung“ der 
EK, dass Verstoß 
vorliegt 

nein;  nur 
„Auffassung“ des MS, 
dass Verstoß vorliegt 

Abs. 2: nein (es müssen 
bestimmte Verstöße geltend 
gemacht werden); Abs. 3: auf 
Wahrung der Rechte dieser 
Organe gerichtet; Abs. 4: ja, 
unmittelbar +  selbst betroffen 

Abs. 1, 2 nein (es muss eine 
Verletzung der Verträge 
geltend gemacht werden) 
Abs. 3: ja; Handlung müsste 
an die Person gerichtet 
worden sein (Adressat) 

nein; anrufendes 
Gericht muss die 
Entscheidung der 
gestellten Frage für 
erforderlich halten 
(entscheidungserheb-
lich) 

ja; Verletzung 
eigener Rechte 

Erfordernis 
eines 
Vorverfahrens 

vorheriges 
Mahnschreiben 
(Stellungnahme), 
Gelegenheit zur 
Äußerung und 
Abhilfe durch MS 

vorherige Anrufung der 
Kommission; grds. 
Stellungnahme der EK 
(Ausnahme: Abs. 4); An-
hörung beider MS durch 
Kommission 

nein (beachte aber Abs. 5) nein; grds. vorherige Auf-
forderung zum Tätigwerden 
(kein Vorverfahren im 
eigentlichen Sinne)  

nein (laufendes 
Gerichtsverfahren im 
MS ist kein 
Vorverfahren im 
eigentlichen Sinne) 

nein (aber: 
vorherige 
Aufforderung) 

Frist  keine keine zwei Monate (Abs. 6) nein nein nach 
Rechtsordnungen 
der MS 

Inhalt der 
Entscheidung 

Art. 260 AEU Art. 260 AEU Art. 264, 266 AEU Art. 266 AEU Beantwortung der 
Frage 

Verurteilung zu  
Schadensersatz 

vergleichbare 
Verfahren in der 
deutschen 
Rechtsordnung 

Bund-Länder-
Streit, Art. 93 I Nr. 
3 GG 

Bund-Länder-Streit, 
Länder-Streit, Art. 93 I Nr. 
3, 4 GG 

Organstreit, abstrakte 
Normenkontrolle, Art. 93 I Nr. 
1, 2 GG; Art. 263 IV AEU: 
Anfechtungsklage zum 
Verwaltungsgericht, § 42 I Alt. 
1 VwGO;  Verfassungsbe-
schwerde, Art. 93 I Nr. 4a GG 

Organstreit, Bund-Länder-
Streit, Art. 93 I Nr. 1, 3 GG; 
Verpflichtungsklage 
(Untätigkeitsklage) zum 
Verwaltungsgericht, § 42 I 
Alt. 2 VwGO 

konkrete Normen-
kontrolle, Art. 100 GG 

Schadensersatz-
klage zum 
Zivilgericht 
(„ordentlicher 
Rechtsweg“), Art. 
34 GG, § 839 BGB 
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Ablauf der VorlesungAblauf der Vorlesung

Europarecht:Europarecht:
die europäischedie europäische
PerspektivePerspektive

GrundfreiheitenGrundfreiheiten
nach dem AEUnach dem AEU
politischepolitische
EinigungEinigung

8./9./12./13. April8./9./12./13. April 16./17. April16./17. April 19./20. April19./20. April

Europarecht:Europarecht:
die mitglied-die mitglied-
staatlichestaatliche
PerspektivePerspektive
Zusammenf.Zusammenf.

Die Grundfreiheiten nach dem AEUDie Grundfreiheiten nach dem AEU

1. 1. (Wirtschaftsbezogene) Grundfreiheiten(Wirtschaftsbezogene) Grundfreiheiten
als Meilensteine der EG/EUals Meilensteine der EG/EU

2. 2. Ausgewählte BeispieleAusgewählte Beispiele

3. 3. Ein Mechanismus der Europäisierung:Ein Mechanismus der Europäisierung:
Der EuGH in AktionDer EuGH in Aktion
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Die Grundfreiheiten nach dem AEUDie Grundfreiheiten nach dem AEU
(ex EWG/EG) (ex EWG/EG) –– Meilensteine der EG/EU Meilensteine der EG/EU

EGKSEGKS
19521952

(-2002)(-2002)

EAGEAG
19581958

E(W)GE(W)G
19581958

Die Grundfreiheiten nach dem AEUDie Grundfreiheiten nach dem AEU
(ex EWG/EG) (ex EWG/EG) –– Meilensteine der EG/EU Meilensteine der EG/EU

EGKSEGKS
19521952

(-2002)(-2002)

EAGEAG
19581958

E(W)GE(W)G
19581958

friedenssichernde friedenssichernde VergemeinschaftungVergemeinschaftung
spezifischer Güter, die für dasspezifischer Güter, die für das

Individuum abstrakt sind.Individuum abstrakt sind.

RegelungenRegelungen
umfassendumfassend

wirtschaftsbezogenwirtschaftsbezogen
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Die Grundfreiheiten nach dem AEUDie Grundfreiheiten nach dem AEU
(ex EWG/EG) (ex EWG/EG) –– Meilensteine der EG/EU Meilensteine der EG/EU

EGKSEGKS
19521952

(-2002)(-2002)

EAGEAG
19581958

E(W)GE(W)G
19581958

friedenssichernde Vergemeinschaftungfriedenssichernde Vergemeinschaftung
spezifischer Güter, die für dasspezifischer Güter, die für das

Individuum abstrakt sind.Individuum abstrakt sind.

RegelungenRegelungen
umfassendumfassend

wirtschaftsbezogenwirtschaftsbezogen

Ein BeispielEin Beispiel
Die Einführung eines Lebensmittels in einen MarktDie Einführung eines Lebensmittels in einen Markt

 Welche QualitätWelche Qualität
muss dasmuss das
LebensmittelLebensmittel
aufweisen?aufweisen?

 Was Was mussmuss auf der auf der
VerpackungVerpackung
abgedruckt sein?abgedruckt sein?

 Was Was solltesollte auf der auf der
VerpackungVerpackung
abgedruckt sein?abgedruckt sein?
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Ein BeispielEin Beispiel
Die Einführung eines Lebensmittels in einen MarktDie Einführung eines Lebensmittels in einen Markt

Ein BeispielEin Beispiel
Gummibärchen im BinnenmarktGummibärchen im Binnenmarkt

 Binnenmarkt, Art. 26 II AEU: umfasst einen Raum ohneBinnenmarkt, Art. 26 II AEU: umfasst einen Raum ohne
Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren,Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren,
Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß denPersonen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den
Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist.Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist.

 seit EEA 1986seit EEA 1986

 Grundfreiheiten, Art. 28, 45, 49, 56, 63 AEU Grundfreiheiten, Art. 28, 45, 49, 56, 63 AEU
 Diskriminierungsverbot,  Diskriminierungsverbot, insbesinsbes. Art. 18 AEU, . Art. 18 AEU, 

aber u.a. auch Art. 65 III, 101 I d AEUaber u.a. auch Art. 65 III, 101 I d AEU
 Unionsbürgerschaft, Art. 20 ff. AEU Unionsbürgerschaft, Art. 20 ff. AEU
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Ein BeispielEin Beispiel
Gummibärchen im BinnenmarktGummibärchen im Binnenmarkt

 Richtlinie 76/211/EWG des Rates vom 20. Januar 1976 zur Angleichung derRichtlinie 76/211/EWG des Rates vom 20. Januar 1976 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Abfüllung bestimmter ErzeugnisseRechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Abfüllung bestimmter Erzeugnisse
nach Gewicht oder Volumen in Fertigpackungennach Gewicht oder Volumen in Fertigpackungen

 Richtlinie 90/496/EWG des Rates vom 24. September 1990 über dieRichtlinie 90/496/EWG des Rates vom 24. September 1990 über die
Nährwertkennzeichnung von LebensmittelnNährwertkennzeichnung von Lebensmitteln

 Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. MärzRichtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März
2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfürEtikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür

 Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.
Dezember 2006 über irreführende und vergleichende WerbungDezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung

 Verordnung (EG) Verordnung (EG) NrNr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Dezember 2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über20. Dezember 2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über
LebensmittelLebensmittel

 Richtlinie 2007/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5.Richtlinie 2007/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5.
September 2007 zur Festlegung von Nennfüllmengen für Erzeugnisse inSeptember 2007 zur Festlegung von Nennfüllmengen für Erzeugnisse in
Fertigpackungen (Fertigpackungen (……))

EichgesetzEichgesetz Fertigpack-Fertigpack-
ungsver-ungsver-
ordnungordnung

Lebensmittel-Kenn-Lebensmittel-Kenn-
zeichnungsverordnungzeichnungsverordnung

LFBGLFBG
LMG/LMG/vorlvorl..
TabakgesetzTabakgesetz

Die Grundfreiheiten nach dem AEUDie Grundfreiheiten nach dem AEU
Das Verbot mengenmäßiger Beschränkungen, Art.Das Verbot mengenmäßiger Beschränkungen, Art.

34 f. AEU34 f. AEU

Maßnahme gleicher Wirkung?Maßnahme gleicher Wirkung?
 Dassonville-FormelDassonville-Formel

jede staatliche Maßnahme, die geeignet ist, denjede staatliche Maßnahme, die geeignet ist, den
innergemeinschaftlichen Handel zu behinderninnergemeinschaftlichen Handel zu behindern

 FallgruppenFallgruppen
- Behinderung des Grenzübertritts- Behinderung des Grenzübertritts
- Behinderung des Absatzes: produktbezogen - Behinderung des Absatzes: produktbezogen 

(Form, Etikettierung, Bezeichnung) oder (Form, Etikettierung, Bezeichnung) oder 
bezüglich der Verkaufsmodalitätenbezüglich der Verkaufsmodalitäten
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Die Grundfreiheiten nach dem AEUDie Grundfreiheiten nach dem AEU
Das Verbot mengenmäßiger Beschränkungen, Art.Das Verbot mengenmäßiger Beschränkungen, Art.

34 f. AEU34 f. AEU

Keck-RechtsprechungKeck-Rechtsprechung
-- Beschränkung der Verkaufsmodalitäten ist nichtBeschränkung der Verkaufsmodalitäten ist nicht

relevant, soweit diese diskriminierungsfrei gelten undrelevant, soweit diese diskriminierungsfrei gelten und
auch tatsächlich nicht inländische Produkte schützenauch tatsächlich nicht inländische Produkte schützen

Cassis-RechtsprechungCassis-Rechtsprechung
Es liegt kein Verstoß vor, wennEs liegt kein Verstoß vor, wenn
-- keine abschließende gemeinschaftsrechtliche Regelungkeine abschließende gemeinschaftsrechtliche Regelung

bestehtbesteht
-- die Maßnahme alle Waren unterschiedslos betrifftdie Maßnahme alle Waren unterschiedslos betrifft
-- ein zwingendes Erfordernis des Allgemeininteressesein zwingendes Erfordernis des Allgemeininteresses

vorliegt (z.B. Umwelt-, Verbraucherschutz; Kultur)vorliegt (z.B. Umwelt-, Verbraucherschutz; Kultur)

Die Grundfreiheiten nach dem AEUDie Grundfreiheiten nach dem AEU
GemeinsamkeitenGemeinsamkeiten

 knüpfen an grenzüberschreitendem Sachverhalt an.knüpfen an grenzüberschreitendem Sachverhalt an.

 sind unmittelbar anwendbar.sind unmittelbar anwendbar.

 verpflichten die MS verpflichten die MS bzwbzw. deren Organe.. deren Organe.

 berechtigen Unionsbürger sowie juristische Personenberechtigen Unionsbürger sowie juristische Personen
(u.ä.) innerhalb der EU.(u.ä.) innerhalb der EU.

 werden vom EuGH tendenziell weit ausgelegt.werden vom EuGH tendenziell weit ausgelegt.

 Problem: Drittwirkung?Problem: Drittwirkung?
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Das Diskriminierungsverbot nach Art. 18 AEUDas Diskriminierungsverbot nach Art. 18 AEU

1. Anwendbarkeit1. Anwendbarkeit
- Grundsatz: Vorrang besonderer - Grundsatz: Vorrang besonderer 
Diskriminierungsverbote, z.B. Art. 34 AEUDiskriminierungsverbote, z.B. Art. 34 AEU

2. Diskriminierung aus Gründen der2. Diskriminierung aus Gründen der
StaatsangehörigkeitStaatsangehörigkeit

3. Reichweite3. Reichweite
a) Inländergleichbehandlunga) Inländergleichbehandlung
b) Meistbegünstigungb) Meistbegünstigung
c) Nicht: Verbot der Inländerdiskriminierungc) Nicht: Verbot der Inländerdiskriminierung
d) Drittwirkung gegenüber Privatend) Drittwirkung gegenüber Privaten

4. Schranken aus entgegenstehendem4. Schranken aus entgegenstehendem
GemeinschaftsrechtGemeinschaftsrecht

Europarecht konkret Europarecht konkret –– Fallbeispiele II Fallbeispiele II
Ein Blick in den BundestagEin Blick in den Bundestag

 Bundestagsdrucksachen, die Bundestagsdrucksachen, die Vorgänge mit Bezug zumVorgänge mit Bezug zum
Europarecht dokumentierenEuroparecht dokumentieren

 verschiedene Vorgangsartenverschiedene Vorgangsarten

 verschiedene Themen und Politikbereicheverschiedene Themen und Politikbereiche

 Beteiligung des nationalen Parlaments zuBeteiligung des nationalen Parlaments zu
unterschiedlichen Zeitenunterschiedlichen Zeiten

 Aufgabe: Bitte machen Sie sich klar, was das Thema Aufgabe: Bitte machen Sie sich klar, was das Thema
Ihres Dokuments ist, und bringen Sie dieses regelmäßigIhres Dokuments ist, und bringen Sie dieses regelmäßig
zur Vorlesung mit.zur Vorlesung mit.
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Die Grundfreiheiten nach dem AEUDie Grundfreiheiten nach dem AEU
Harmonisierung nach Art. 114 ff. AEU (ex Art. 95 EG)Harmonisierung nach Art. 114 ff. AEU (ex Art. 95 EG)

 Vollendung des Binnenmarkts durch AngleichungVollendung des Binnenmarkts durch Angleichung
unterschiedlicher Regelungen, die Handelshemmnisseunterschiedlicher Regelungen, die Handelshemmnisse
darstellen könnendarstellen können

 Regelungskompetenz der Union mitRegelungskompetenz der Union mit
Abweichungskompetenz der MSAbweichungskompetenz der MS

 Hintergrund: begrenzte EinzelermächtigungHintergrund: begrenzte Einzelermächtigung

 aber: MS weitgehend verpflichtet, Art. 114 IV, V AEUaber: MS weitgehend verpflichtet, Art. 114 IV, V AEU

 zudem: Art. 115 AEUzudem: Art. 115 AEU

Annex: BeihilferechtAnnex: Beihilferecht
Das Verbot staatlicher BeihilfenDas Verbot staatlicher Beihilfen

Vorab: Was ist eine staatliche Beihilfe?Vorab: Was ist eine staatliche Beihilfe?

-- Begünstigung von Unternehmen, soweit sieBegünstigung von Unternehmen, soweit sie
nicht durch eine marktgemäße Gegenleistungnicht durch eine marktgemäße Gegenleistung
kompensiert wird, z.B. Zuschüsse; Befreiungkompensiert wird, z.B. Zuschüsse; Befreiung
von Abgaben; staatliche Leistungenvon Abgaben; staatliche Leistungen
(insbesondere Bürgschaften) zu besonders(insbesondere Bürgschaften) zu besonders
günstigen Bedingungengünstigen Bedingungen

-- staatlich hier: unmittelbar und mittelbar vomstaatlich hier: unmittelbar und mittelbar vom
Staat gewährtStaat gewährt
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Annex: BeihilferechtAnnex: Beihilferecht
Das Verbot staatlicher BeihilfenDas Verbot staatlicher Beihilfen

 Grundsatz: Verbot, Art. 107 I AEUGrundsatz: Verbot, Art. 107 I AEU
  Gründe?Gründe?

 Legalausnahmen (Legalausnahmen („„kraft der primärrechtlichenkraft der primärrechtlichen
RegelungRegelung““) nach Art. 107 II AEU) nach Art. 107 II AEU
 bereits dabei Kontrolle nach Art. 108 AEU bereits dabei Kontrolle nach Art. 108 AEU

 Befreiung im Einzelfall, Art. 107 III AEUBefreiung im Einzelfall, Art. 107 III AEU
- differenzierte zwingende Tatbestände- differenzierte zwingende Tatbestände
- im Ermessen der Kommission (- im Ermessen der Kommission („„könnenkönnen““))

Annex: BeihilferechtAnnex: Beihilferecht
Die Kontrolle durch die KommissionDie Kontrolle durch die Kommission

 gleich- und nachzeitige Kontrolle, Art. 108 I AEUgleich- und nachzeitige Kontrolle, Art. 108 I AEU
- - ggfggf. förmliches Verfahren nach Art. 108 II AEU. förmliches Verfahren nach Art. 108 II AEU

 vorzeitige Kontrolle nach Art. 108 III AEUvorzeitige Kontrolle nach Art. 108 III AEU
- Pflicht zur - Pflicht zur Notifizierung Notifizierung durch den MSdurch den MS
- Sperrwirkung während des - Sperrwirkung während des VorverfahrensVorverfahrens
- förmliches Verfahren nach Art. 108 II AEU- förmliches Verfahren nach Art. 108 II AEU

 Folgen für das Verwaltungsverfahren im MS,  Folgen für das Verwaltungsverfahren im MS, 
insbesondere für den Fall der Rückforderung, insbesondere für den Fall der Rückforderung, vglvgl. § 48. § 48
VwVfGVwVfG
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Ein Mechanismus der EuropäisierungEin Mechanismus der Europäisierung
Der EuGH in AktionDer EuGH in Aktion

 Aufgaben des EuGH: Sicherstellung derAufgaben des EuGH: Sicherstellung der
Effektivität des Gemeinschaftsrechts,Effektivität des Gemeinschaftsrechts,
einheitliche Anwendung desselben undeinheitliche Anwendung desselben und
rechtlicher Schutz des Einzelnenrechtlicher Schutz des Einzelnen

 Selbstverständnis: Hüter der Verträge Selbstverständnis: Hüter der Verträge undund
Motor der IntegrationMotor der Integration

 EU-freundliche Interpretation: weitesEU-freundliche Interpretation: weites
Verständnis der Tatbestände, engesVerständnis der Tatbestände, enges
Verständnis der AusnahmenVerständnis der Ausnahmen

 Figur des Figur des effet utileeffet utile
 Keine Engführung durch Keine Engführung durch einein nationales nationales

RechtssystemRechtssystem
 Eigendynamik Eigendynamik

Die Grundfreiheiten nach dem AEUDie Grundfreiheiten nach dem AEU
Zwischenschritte zur politischen EinigungZwischenschritte zur politischen Einigung

 Politiken der EUPolitiken der EU, , vglvgl. Art. 3 . Art. 3 AbsAbs. 2 bis 6 EU, Art.. 2 bis 6 EU, Art.
26 ff. AEU26 ff. AEU

-- wirtschaftlicher Zusammenhalt:wirtschaftlicher Zusammenhalt: Binnenmarkt; Binnenmarkt;
freier Warenverkehr; Landwirtschaft und Fischerei;freier Warenverkehr; Landwirtschaft und Fischerei;
Verkehr; Wettbewerb; Wirtschafts- undVerkehr; Wettbewerb; Wirtschafts- und
Währungspolitik; Beschäftigung; berufliche Bildung;Währungspolitik; Beschäftigung; berufliche Bildung;
Gesundheitswesen; Verbraucherschutz; Industrie;Gesundheitswesen; Verbraucherschutz; Industrie;
Forschung; Energie; TourismusForschung; Energie; Tourismus

-- politische Einigung:politische Einigung:  Unionsbürgerschaft, Raum derUnionsbürgerschaft, Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts; Sozialpolitik;Freiheit, der Sicherheit und des Rechts; Sozialpolitik;
berufliche Bildung; Jugend; Sport; Kultur;berufliche Bildung; Jugend; Sport; Kultur;
Gesundheitswesen; Umwelt; Forschung;Gesundheitswesen; Umwelt; Forschung;
Katastrophenschutz; VerwaltungszusammenarbeitKatastrophenschutz; Verwaltungszusammenarbeit
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Ablauf der VorlesungAblauf der Vorlesung

Europarecht:Europarecht:
die europäischedie europäische
PerspektivePerspektive

GrundfreiheitenGrundfreiheiten
nach dem AEUnach dem AEU
politischepolitische
EinigungEinigung

8./9./12./13. April8./9./12./13. April 16./17. April16./17. April 19./20. April19./20. April

Europarecht:Europarecht:
die mitglied-die mitglied-
staatlichestaatliche
PerspektivePerspektive
Zusammenf.Zusammenf.

Zwischenschritte zur politischen EinigungZwischenschritte zur politischen Einigung
BeispieleBeispiele

1. Unionsbürgerschaft1. Unionsbürgerschaft
2. Charta der Grundrechte und EMRK2. Charta der Grundrechte und EMRK
3.3. BildungBildung
4.4. Schutz der kulturellen VielfaltSchutz der kulturellen Vielfalt
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UnionsbürgerschaftUnionsbürgerschaft
Art. 9 EU, 20 AEUArt. 9 EU, 20 AEU

 abgeleitet von der mitgliedstaatlichenabgeleitet von der mitgliedstaatlichen
Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeit, vglvgl. Art. 9 EU, 20 AEU. Art. 9 EU, 20 AEU

 Unionsbürger Legitimationssubjekt der Unionsbürger Legitimationssubjekt der MdEPMdEP, , vglvgl. Art.. Art.
14 II EU14 II EU

 Freizügigkeit im Gebiet der Union, Art. 21 AEUFreizügigkeit im Gebiet der Union, Art. 21 AEU
 Kommunalwahlrecht, Art. 22 AEUKommunalwahlrecht, Art. 22 AEU
 diplomatischer Schutz, Art. 23 AEUdiplomatischer Schutz, Art. 23 AEU
 Petitionsrecht, Art. 24 AEUPetitionsrecht, Art. 24 AEU
 Unionsbürgerbegehren, Art. 11 IV EU (Unionsbürgerbegehren, Art. 11 IV EU ( vollwertiges/r vollwertiges/r

Bürgerbegehren/Bürgerentscheid)Bürgerbegehren/Bürgerentscheid)

Zwischenschritte zur politischen EinigungZwischenschritte zur politischen Einigung
BeispieleBeispiele

1. Unionsbürgerschaft1. Unionsbürgerschaft
2. Charta der Grundrechte und EMRK2. Charta der Grundrechte und EMRK
3.3. BildungBildung
4.4. Schutz der kulturellen VielfaltSchutz der kulturellen Vielfalt
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Charta der Grundrechte der EU und EMRKCharta der Grundrechte der EU und EMRK

Charta (53 Artikel)Charta (53 Artikel)
 Art. 6 I EU Art. 6 I EU
PräambelPräambel
Titel I:Titel I:  Würde des Menschen Würde des Menschen
Titel II: FreiheitenTitel II: Freiheiten
Titel III: GleichheitTitel III: Gleichheit
Titel IV: SolidaritätTitel IV: Solidarität
Titel V: BürgerrechteTitel V: Bürgerrechte
Titel VI: Justizielle RechteTitel VI: Justizielle Rechte
Titel VIII: AllgemeineTitel VIII: Allgemeine
Bestimmungen über die AuslegungBestimmungen über die Auslegung
und Anwendung der Chartaund Anwendung der Charta

EMRK (59 Artikel)EMRK (59 Artikel)
 Art. 6 III; II EU, 14. ZP Art. 6 III; II EU, 14. ZP
PräambelPräambel
Abschnitt I: Rechte undAbschnitt I: Rechte und
Freiheiten Freiheiten (Art. 2-18)(Art. 2-18)

Abschnitt II: EGMR Abschnitt II: EGMR (Art. 19-51)(Art. 19-51)

Abschnitt III: VerschiedeneAbschnitt III: Verschiedene
Bestimmungen Bestimmungen (Art. 52-59)(Art. 52-59)

LiteraturLiteratur
Rechtsschutz und GrundrechteRechtsschutz und Grundrechte

EverlingEverling, Ulrich (ehemaliger Richter des EuGH), in: Schwarze/, Ulrich (ehemaliger Richter des EuGH), in: Schwarze/HatjeHatje
(Hrsg.), Der Reformvertrag von Lissabon, 2009, S. 71 ff.(Hrsg.), Der Reformvertrag von Lissabon, 2009, S. 71 ff.

Mayer, Franz C., in: Schwarze/Mayer, Franz C., in: Schwarze/HatjeHatje (Hrsg.), Der Reformvertrag von (Hrsg.), Der Reformvertrag von
Lissabon, 2009, S. 87 ff.Lissabon, 2009, S. 87 ff.

SchochSchoch, Friedrich/Ehlers, Dirk (Hrsg.), Rechtsschutz im Öffentlichen, Friedrich/Ehlers, Dirk (Hrsg.), Rechtsschutz im Öffentlichen
Recht, 2009, § 5, §§ 6 ff. (S. 101 ff., 134 ff.)Recht, 2009, § 5, §§ 6 ff. (S. 101 ff., 134 ff.)

für die Zeit vor dem Vertrag von Lissabon:für die Zeit vor dem Vertrag von Lissabon:
Schütz/Schütz/BruhaBruha/König, /König, CasebookCasebook Europarecht, 2004, S. 851 ff. Europarecht, 2004, S. 851 ff.
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Zwischenschritte zur politischen EinigungZwischenschritte zur politischen Einigung
BeispieleBeispiele

1. Unionsbürgerschaft1. Unionsbürgerschaft
2. Charta der Grundrechte und EMRK2. Charta der Grundrechte und EMRK
3.3. BildungBildung
4.4. Schutz der kulturellen VielfaltSchutz der kulturellen Vielfalt

BolognaBologna

LeidenLeiden

NeapelNeapel

KönigsbergKönigsberg
(Kaliningrad)(Kaliningrad)

CoimbraCoimbra
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Bologna 1999 ff.Bologna 1999 ff.
Europäisierte BildungEuropäisierte Bildung

 ein System leicht verständlicher undein System leicht verständlicher und
vergleichbarer Abschlüssevergleichbarer Abschlüsse

 ein zweistufiges System von Studienabschlüssenein zweistufiges System von Studienabschlüssen
((BachelorBachelor, Master), Master)

 ein einheitliches Leistungspunktesystemein einheitliches Leistungspunktesystem
 die Mobilität von Studierenden, Lehrkräften unddie Mobilität von Studierenden, Lehrkräften und

WissenschaftlernWissenschaftlern
 die europäische Zusammenarbeit im Bereich derdie europäische Zusammenarbeit im Bereich der

QualitätssicherungQualitätssicherung
 die europäische Dimension in derdie europäische Dimension in der

HochschulausbildungHochschulausbildung

„„an der Spitze deran der Spitze der
BewegungBewegung““: Abwendung: Abwendung
vom Mittelalter undvom Mittelalter und
Rückkehr zum AltertumRückkehr zum Altertum

 Renaissance als Renaissance als
Wiedergeburt der KunstWiedergeburt der Kunst
und der (auch Rechts-)und der (auch Rechts-)
WissenschaftWissenschaft

 Territorial Territorial
übergreifendesübergreifendes
Modell von WissenschaftModell von Wissenschaft

(Bologna als Meilenstein)(Bologna als Meilenstein)

„„an der Spitze deran der Spitze der
BewegungBewegung““ der der
Europäisierung i.S.v.Europäisierung i.S.v.
Harmonisierung a/k/aHarmonisierung a/k/a
Nivellierung derNivellierung der
WissenschaftenWissenschaften

 Parallele zu  Parallele zu Souveräni-Souveräni-
tätsverlusten tätsverlusten nationalennationalen
RechtsRechts

Territorial übergreifendesTerritorial übergreifendes
Modell von WissenschaftModell von Wissenschaft

(Bologna als Meilenstein)(Bologna als Meilenstein)

Bologna Bologna –– zwei Seiten einer Stadt zwei Seiten einer Stadt
Europäisierte BildungEuropäisierte Bildung
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Zwischenschritte zur politischen EinigungZwischenschritte zur politischen Einigung
BeispieleBeispiele

1. Unionsbürgerschaft1. Unionsbürgerschaft
2. Charta der Grundrechte und EMRK2. Charta der Grundrechte und EMRK
3.3. BildungBildung
4.4. Schutz der kulturellen VielfaltSchutz der kulturellen Vielfalt

Schutz der kulturellen VielfaltSchutz der kulturellen Vielfalt
Drei BeispieleDrei Beispiele

 Ausgangspunkt: Programm nach Ausgangspunkt: Programm nach vglvgl. Präambel,. Präambel,
Art. 3 III EU, Art. 13, 165 I, 167 AEU)Art. 3 III EU, Art. 13, 165 I, 167 AEU)

1. Ausnahmen in Bezug auf die Grundfreiheiten,1. Ausnahmen in Bezug auf die Grundfreiheiten,
ArtArt. 36, 107 III AEU. 36, 107 III AEU

2. 2. Sprache, Sprache, vglvgl. Art. 55 EU, Art. 20 II, 24 AEU. Art. 55 EU, Art. 20 II, 24 AEU
- Amtssprachen- Amtssprachen
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Schutz der kulturellen VielfaltSchutz der kulturellen Vielfalt
Drei BeispieleDrei Beispiele

 Ausgangspunkt: Programm nach Ausgangspunkt: Programm nach vglvgl. Präambel,. Präambel,
Art. 3 III EU, Art. 13, 165 I, 167 AEU)Art. 3 III EU, Art. 13, 165 I, 167 AEU)

1. Ausnahmen in Bezug auf die Grundfreiheiten,1. Ausnahmen in Bezug auf die Grundfreiheiten,
Art. 36, 107 III AEUArt. 36, 107 III AEU

2. 2. Sprache, Sprache, vglvgl. Art. 55 EU, Art. 20 II, 24 AEU. Art. 55 EU, Art. 20 II, 24 AEU

- Amtssprachen- Amtssprachen

- Terminologiedatenbank- Terminologiedatenbank



Dr. Eike Michael Frenzel
Vorlesung Europarecht

CUPL/CDIR
8. bis 20. April 2010

70

Schutz der kulturellen VielfaltSchutz der kulturellen Vielfalt
Drei BeispieleDrei Beispiele

 Ausgangspunkt: Programm nach Ausgangspunkt: Programm nach vglvgl. Präambel, Art. 3. Präambel, Art. 3
III EU, Art. 13, 165 I, 167 AEU)III EU, Art. 13, 165 I, 167 AEU)

1. Ausnahmen in Bezug auf die Grundfreiheiten, 1. Ausnahmen in Bezug auf die Grundfreiheiten, Art. 36,Art. 36,
107 III AEU107 III AEU

2. 2. Sprache, Sprache, vglvgl. Art. 55 EU, Art. 20 II, 24 AEU. Art. 55 EU, Art. 20 II, 24 AEU

- Amtssprachen- Amtssprachen

- Terminologiedatenbank- Terminologiedatenbank

3. 3. Ursprungs- und HerkunftsbezeichnungenUrsprungs- und Herkunftsbezeichnungen
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Ablauf der VorlesungAblauf der Vorlesung

Europarecht:Europarecht:
die europäischedie europäische
PerspektivePerspektive

GrundfreiheitenGrundfreiheiten
nach dem AEUnach dem AEU
politischepolitische
EinigungEinigung

8./9./12./13. April8./9./12./13. April 15./16. April15./16. April 19./20. April19./20. April

Europarecht:Europarecht:
die mitglied-die mitglied-
staatlichestaatliche
PerspektivePerspektive
ZusammenfZusammenf..
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EuroparechtEuroparecht
–– die mitgliedstaatliche Perspektive die mitgliedstaatliche Perspektive

1. 1. „„Kein Staat zu machenKein Staat zu machen““: Die EU aus deutscher: Die EU aus deutscher
Perspektive Perspektive –– ein Vergleich ein Vergleich

2. Die Entstehung von EU-Recht2. Die Entstehung von EU-Recht

3. Die Umsetzung von EU-Recht3. Die Umsetzung von EU-Recht

4.4. Der Erstkontakt mit dem BürgerDer Erstkontakt mit dem Bürger

5.5. Integration und SouveränitätIntegration und Souveränität

„„Kein Staat zu machenKein Staat zu machen““
Die EU aus deutscher Perspektive Die EU aus deutscher Perspektive –– ein Vergleich ein Vergleich

Drei-Elemente-LehreDrei-Elemente-Lehre::
Staatsgebiet, Staatsvolk,Staatsgebiet, Staatsvolk,

StaatsgewaltStaatsgewalt

Georg JellinekGeorg Jellinek
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„„Kein Staat zu machenKein Staat zu machen““
Die EU aus deutscher Perspektive Die EU aus deutscher Perspektive –– Vergleich I Vergleich I

 Status und KompetenzenStatus und Kompetenzen

- - Verfassung (Grundgesetz) Verfassung (Grundgesetz) ≠ ≠ EU-VertragEU-Vertrag

- - Souveränität Souveränität ≠ ≠ abgeleitete Rechtsnaturabgeleitete Rechtsnatur

- - Kompetenz-Kompetenz/Allzuständigkeit Kompetenz-Kompetenz/Allzuständigkeit ≠≠
begrenzte Einzelermächtigungbegrenzte Einzelermächtigung

- - Subjekt Subjekt ≠ ≠ vor allem Objekt (aus deutscher vor allem Objekt (aus deutscher Sicht)Sicht)

- - Tradition Tradition ≠ ≠ „„neuneu““

„„Kein Staat zu machenKein Staat zu machen““
Die EU aus deutscher Perspektive Die EU aus deutscher Perspektive –– Vergleich II Vergleich II

 Status und KompetenzenStatus und Kompetenzen

 InstitutionenInstitutionen

-- Bundestag: gewählt nach dem Grundsatz strikter Bundestag: gewählt nach dem Grundsatz strikter 
demokratischer Gleichheit demokratischer Gleichheit  EP EP

zentrales Organ der Gesetzgebung zentrales Organ der Gesetzgebung  EP EP

-- Bundesregierung: Kanzler vom Bundestag Bundesregierung: Kanzler vom Bundestag gewählt,gewählt,
abwählbar; Personalunion MdB/BKabwählbar; Personalunion MdB/BK

-- Bundesrat: Bundesrat: weitreichende weitreichende Befugnisse im Befugnisse im 
GesetzgebungsverfahrenGesetzgebungsverfahren
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„„Kein Staat zu machenKein Staat zu machen““
Die EU aus deutscher Perspektive Die EU aus deutscher Perspektive –– Vergleich III Vergleich III

 Status und KompetenzenStatus und Kompetenzen

 InstitutionenInstitutionen

 HandlungsformenHandlungsformen

- - Verordnung des EU: (Parlaments)Gesetz Verordnung des EU: (Parlaments)Gesetz 
oder (wenn durch EK erlassen) Verordnungoder (wenn durch EK erlassen) Verordnung

- - Richtlinien der EU: RahmengesetzRichtlinien der EU: Rahmengesetz

- - Beschlüsse der EU: VerwaltungsaktBeschlüsse der EU: Verwaltungsakt

Die Entstehung von EU-RechtDie Entstehung von EU-Recht
(aus mitgliedstaatlicher Sicht)(aus mitgliedstaatlicher Sicht)

Primärrecht (Primärrecht („„VerträgeVerträge““))

 Vertragsän-Vertragsän-
derungsverfahrenderungsverfahren, Art., Art.
48 EU48 EU

 Ratifizierung nach Art.Ratifizierung nach Art.
48 IV 48 IV UAbsUAbs. 2 EU. 2 EU

 in Deutschland: Gesetzin Deutschland: Gesetz
des Bundes des Bundes erforder-erforder-
lichlich, Art. 23 I 2, 3 GG, Art. 23 I 2, 3 GG

Sekundärrecht (VO, RL)Sekundärrecht (VO, RL)

 Anspruch: EinbindungAnspruch: Einbindung
der nationalender nationalen
Parlamente, Art. 5Parlamente, Art. 5
III, 12 EU, III, 12 EU, ProtProt. . NrNr. 1. 1

 in Deutschland: Art.in Deutschland: Art.
23 GG, (auch wegen23 GG, (auch wegen
Art. 20 I, 30, 70 GG)Art. 20 I, 30, 70 GG)
EUZBLGEUZBLG
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Die Entstehung von EU-RechtDie Entstehung von EU-Recht
(aus mitgliedstaatlicher Sicht)(aus mitgliedstaatlicher Sicht)

Ehemals 3. S
äule (n

ach der

Maastric
ht-A

rchite
ktur):

Ausgangspunkt n
icht

Richtlin
ie, sondern (v

or

alle
m politi

sch w
irk

ender)

Rahmenbeschluss

Die Beteiligung der LänderDie Beteiligung der Länder
……  mehr als nur Anhörungsberechtigtemehr als nur Anhörungsberechtigte

AnwendungsvorrangAnwendungsvorrang

- alle Behörden,- alle Behörden,
Gerichte,Gerichte,
GesetzgeberGesetzgeber
müssen das EU-müssen das EU-
RechtRecht
berücksichtigenberücksichtigen

 EU-Recht geht in EU-Recht geht in
der Anwendungder Anwendung
vor.vor.

Umsetzung vonUmsetzung von
RichtlinienRichtlinien

- - Gesetzgebungs-Gesetzgebungs-
kompetenz kompetenz nachnach
Art. 70 GG Art. 70 GG grdsgrds..
bei den Ländernbei den Ländern

- Wenn Bund nicht- Wenn Bund nicht
nach Art. 71 ff. GGnach Art. 71 ff. GG
berechtigt:berechtigt:
UmsetzungspflichtUmsetzungspflicht
der Länder!der Länder!
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Die Umsetzung von EU-RechtDie Umsetzung von EU-Recht
Eine Fallstudie: TelekommunikationsrechtEine Fallstudie: Telekommunikationsrecht
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Die Umsetzung von EU-RechtDie Umsetzung von EU-Recht
Eine Fallstudie: TelekommunikationsrechtEine Fallstudie: Telekommunikationsrecht
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Die Umsetzung von EU-RechtDie Umsetzung von EU-Recht
Eine Fallstudie: TelekommunikationsrechtEine Fallstudie: Telekommunikationsrecht

RL 2009/140/EGRL 2009/140/EG

 Intensivierung der MobilfunkregulierungIntensivierung der Mobilfunkregulierung

 Einbindung der mitgliedstaatlichenEinbindung der mitgliedstaatlichen
Regulierungsbehörde in denRegulierungsbehörde in den
Regulierungsverbund Regulierungsverbund   KoregulierungKoregulierung

 Steigerung der Unabhängigkeit derSteigerung der Unabhängigkeit der
mitgliedstaatlichen Regulierungsbehördemitgliedstaatlichen Regulierungsbehörde

 GEREK/BEREC (VO des EP und des Rates)GEREK/BEREC (VO des EP und des Rates)

Der institutionelle KosmosDer institutionelle Kosmos

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

Mitgliedstaaten Mitgliedstaaten –– nationale Behörden nationale Behörden

GEREKGEREK

Akkreditierungs-/Akkreditierungs-/
ZertifizierungsstellenZertifizierungsstellen

Agentur derAgentur der
EnergiereguliererEnergieregulierer
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Die Umsetzung von EU-RechtDie Umsetzung von EU-Recht
Eine Fallstudie: TelekommunikationsrechtEine Fallstudie: Telekommunikationsrecht

RL 2009/140/EGRL 2009/140/EG

 Intensivierung der MobilfunkregulierungIntensivierung der Mobilfunkregulierung

 Einbindung der mitgliedstaatlichenEinbindung der mitgliedstaatlichen
Regulierungsbehörde in denRegulierungsbehörde in den
Regulierungsverbund Regulierungsverbund   KoregulierungKoregulierung

 Steigerung der Unabhängigkeit derSteigerung der Unabhängigkeit der
mitgliedstaatlichen Regulierungsbehördemitgliedstaatlichen Regulierungsbehörde

 GEREK/BEREC (VO des EP und des Rates)GEREK/BEREC (VO des EP und des Rates)

Die Umsetzung von EU-RechtDie Umsetzung von EU-Recht
TK-RechtTK-Recht: Steigerung der Unabhängigkeit: Steigerung der Unabhängigkeit

 Anpassung mehrerer Gesetze innerhalb derAnpassung mehrerer Gesetze innerhalb der
UmsetzungsfristUmsetzungsfrist

  TKG: Veröffentlichung von WeisungenTKG: Veröffentlichung von Weisungen

  BEGTPG/BEGTPG/BNetzAGBNetzAG: : „„wichtiger Grundwichtiger Grund““ für die für die
Entlassung des Präsidenten jetzt unzulässigEntlassung des Präsidenten jetzt unzulässig

 Problem 1: Zielvorstellungen deutscher PolitikProblem 1: Zielvorstellungen deutscher Politik

 Problem 2: Rückbindung staatlicher Gewalt anProblem 2: Rückbindung staatlicher Gewalt an
demokratische Legitimationdemokratische Legitimation

 Problem 3: AusweichstrategienProblem 3: Ausweichstrategien
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Der Erstkontakt mit dem BürgerDer Erstkontakt mit dem Bürger
Die Kommune als Die Kommune als „„Front OfficeFront Office““

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Vertretungen der EK in D undVertretungen der EK in D und
lokale EU-Informationsbüroslokale EU-Informationsbüros
(Quelle: (Quelle: europaeuropa..eueu))

Integration und SouveränitätIntegration und Souveränität
Das Lissabon-UrteilDas Lissabon-Urteil
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Integration und SouveränitätIntegration und Souveränität
Grundrechtsschutz und BVerfGGrundrechtsschutz und BVerfG

1. 1. Der Der status status quo antequo ante
 Solange I, BVerfGE 37, 271 (1974)Solange I, BVerfGE 37, 271 (1974)
 Solange II, BVerfGE 73, 339/340 (1986)Solange II, BVerfGE 73, 339/340 (1986)
 Maastricht, BVerfGE 89, 155/156 (1993)Maastricht, BVerfGE 89, 155/156 (1993)
 Bananenmarktordnung, BVerfGE 102, 147Bananenmarktordnung, BVerfGE 102, 147

(2000)(2000)
 bisher Einbindung nationaler bisher Einbindung nationaler

Grundrechtsstandards im Wege derGrundrechtsstandards im Wege der
RechtsvergleichungRechtsvergleichung

2. 2. Nach der Inkorporation der Charta,Nach der Inkorporation der Charta,
vglvgl. Art. 6 I EU, Art. 51 I Charta. Art. 6 I EU, Art. 51 I Charta

Ablauf der VorlesungAblauf der Vorlesung

Europarecht:Europarecht:
die europäischedie europäische
PerspektivePerspektive

GrundfreiheitenGrundfreiheiten
nach dem AEUnach dem AEU
politischepolitische
EinigungEinigung

8./9./12./13. April8./9./12./13. April 15./16. April15./16. April 19./20. April19./20. April

Europarecht:Europarecht:
die mitglied-die mitglied-
staatlichestaatliche
PerspektivePerspektive
Zusammenf.Zusammenf.
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ZusammenführungZusammenführung

 Wiederholung Wiederholung –– Quintessenzen Quintessenzen

 Erfolg der Europäischen UnionErfolg der Europäischen Union

 PerspektivePerspektive

ZusammenführungZusammenführung
Wiederholung Wiederholung –– Quintessenzen Quintessenzen

 Sie haben kennen gelernt:Sie haben kennen gelernt:

- den Begriff des Europarechts- den Begriff des Europarechts

- die Geschichte der EU- die Geschichte der EU

- Institutionen der EU- Institutionen der EU

- Handlungsformen der EU- Handlungsformen der EU

- die Grundfreiheiten- die Grundfreiheiten

- die mitgliedstaatliche Perspektive- die mitgliedstaatliche Perspektive
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ZusammenführungZusammenführung
Warum ist die EU so erfolgreich?Warum ist die EU so erfolgreich?

 Die EU (Die EU (inklinkl. Vorgängerinnen) ist Akteur eines. Vorgängerinnen) ist Akteur eines
friedlichen Zusammenlebens in West- undfriedlichen Zusammenlebens in West- und
Mitteleuropa nach 1945.Mitteleuropa nach 1945.

 Die EU (Die EU (inklinkl. Vorgängerinnen) hat wesentlich zu. Vorgängerinnen) hat wesentlich zu
einer Verbesserung der Lebensqualitäteiner Verbesserung der Lebensqualität
beigetragen.beigetragen.

 Die EU schließt relativ kleine Staaten zusammenDie EU schließt relativ kleine Staaten zusammen
und erhöht die Wahrnehmbarkeit in der Welt.und erhöht die Wahrnehmbarkeit in der Welt.

ZusammenführungZusammenführung
Nochmals: Warum ist die EU so erfolgreich?Nochmals: Warum ist die EU so erfolgreich?

 Die EU hat mit ihren InstitutionenDie EU hat mit ihren Institutionen

-- eine Eigendynamik sowieeine Eigendynamik sowie

-- verschiedene Techniken und Strategienverschiedene Techniken und Strategien

entwickelt, die den Integrationsprozessentwickelt, die den Integrationsprozess
befördern.befördern.

 Die Mitgliedstaaten haben dies zugelassenDie Mitgliedstaaten haben dies zugelassen

- teilweise bewusst,- teilweise bewusst,

- teilweise wenig oder nicht reflektiert.- teilweise wenig oder nicht reflektiert.
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Lernziele für diese VorlesungLernziele für diese Vorlesung
Sie sollen nach dem Ende in der Lage sein, Sie sollen nach dem Ende in der Lage sein, ……

 den Begriff des Europarechts zu definieren,den Begriff des Europarechts zu definieren,

 wesentliche Merkmale der EU zu benennen,wesentliche Merkmale der EU zu benennen,

 zentrale Fachbegriffe zu erklären,zentrale Fachbegriffe zu erklären,

 die Grundfreiheiten und ihren Hintergrund indie Grundfreiheiten und ihren Hintergrund in
den Kontext der EU einzubetten,den Kontext der EU einzubetten,

 Gründe des Erfolges der EU zu skizzieren undGründe des Erfolges der EU zu skizzieren und

 die Bedeutung des Rechts für die EUdie Bedeutung des Rechts für die EU
herauszuarbeiten.herauszuarbeiten.

ZusammenführungZusammenführung
PerspektivePerspektive

 Der Vertrag von Lissabon als Vorstufe für einenDer Vertrag von Lissabon als Vorstufe für einen
europäischen Bundesstaat?europäischen Bundesstaat?

 Wie krisenfest ist die Europäische UnionWie krisenfest ist die Europäische Union
angesichtsangesichts

- potentieller/projizierter Entwicklungen?- potentieller/projizierter Entwicklungen?

- aktueller Entwicklungen, - aktueller Entwicklungen, vglvgl. .   
Wirtschaftskrise und GriechenlandWirtschaftskrise und Griechenland


